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Für den schnellen Leser

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz (Gemeinde Kander-
grund, Kanton Bern) ein unterirdisches Munitionslager der 
Schweizer Armee gebaut. Nach Ende des Krieges wurden gros-
se Munitionsmengen von den Einsatzräumen der Truppe nach 
Mitholz zurückverschoben und eingelagert. Im Dezember 1947 
kam es in der Anlage zu mehreren grossen Explosionen, die Mu-
nitionsteile über den ganzen Talboden schleuderten. Neun 
Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, mehrere Dut-
zend Häuser wurden beschädigt oder zerstört. Die Explosionen 
führten zum Einsturz des vorgelagerten Bahntunnels und der 
darüber liegenden Fluh. Rund 840 der insgesamt rund 
7000 Bruttotonnen der eingelagerten Munition explodierten. 
Ein weiterer Teil konnte darau� in geräumt werden. Eine voll-
ständige Räumung der Munitionsrückstände wurde 1948 vor 
allem aus geologischen Gründen als zu gefährlich erachtet. Ge-
mäss Schätzung der Fachleute befi nden sich in den eingestürz-
ten Anlageteilen und im Schuttkegel davor heute noch bis zu 
3500 Bruttotonnen  Munition mit einigen hundert Tonnen 
Sprengsto� .

Die Risikobeurteilungen in den Jahren 1949 und 1986 kamen 
zum Schluss, dass zwar weitere kleinere Explosionen nicht aus-
geschlossen werden könnten, die Auswirkungen jedoch vor al-
lem auf den Bereich des verschütteten Bahnstollens beschränkt 
wären. Deshalb wurden die übrigen Anlageteile weiter genutzt 
und ausgebaut: Ab 1987 diente die Anlage der Armeeapotheke 
als Produktionsstandort und Lager sowie als Unterkunft für die 
Truppe.

Im Zusammenhang mit der Projektierung eines neuen Rechen-
zentrums wurde 2018 im Auftrag des VBS eine neue Risikobe-
urteilung durchgeführt mit dem Ergebnis, dass die Wahrschein-
lichkeit und das mögliche Ausmass einer Explosion deutlich 
grösser seien als früher angenommen. Es lägen nicht akzep-
table Risiken gemäss Störfallverordnung und den Weisungen 
des VBS über das Sicherheitskonzept für den Umgang mit Mu-
nition und Explosivsto� en (WSUME) für Bevölkerung, Gebäude, 
Strasse und Bahn in der Umgebung des ehemaligen Munitions-
lagers vor. Deshalb wurden die Truppenunterkunft und das 
 Lager der Armeeapotheke geschlossen sowie auf den Bau des 
neuen Rechenzentrums verzichtet. Weiter wurde eine Arbeits-
gruppe zur Erarbeitung risikosenkender Massnahmen einge-
setzt.

Als Sofortmassnahme wurde im Mai 2019 ein Mess- und 
 Alarmierungssystem in Betrieb genommen. In den Bereichen 
Munition, Hydrologie und Geologie werden seitdem technische 
Untersuchungen durchgeführt. Weiter wurden bauliche Vor-
ausmassnahmen konzipiert sowie rechtliche und fi nanzielle 
Fragen der betro� enen Bevölkerung von Mitholz bearbeitet.

2020 hat das VBS eine erneute Risikoanalyse durchgeführt, 
welche den Handlungsbedarf, die Risiken zu senken, nicht 
grundlegend änderte.

Im Teilprojekt «Variantenevaluation Mitholz» suchten Fachleu-
te des Bundes und des Kantons Bern sowie externe Fachleute 
nach geeigneten Massnahmen, um das von den Munitionsrück-
ständen im ehemaligen Munitionslager ausgehende Risiko in 
den akzeptablen Bereich nach den Beurteilungskriterien der 
StFV und der WSUME zu reduzieren. Der Bundesrat beauftrag-
te das VBS am 4. Dezember 2020, ihm bis Ende Oktober 2022 
eine Botschaft zu einem Verpfl ichtungskredit für die Räumung 
des ehemaligen Munitionslagers Mitholz vorzulegen und eine 
Projektorganisation für die Projektierung des «Gesamtkonzepts 
Räumung» einschliesslich der Option «Überdeckung» als Rück-
fallposition einzusetzen.

Nur mit der Räumung können die Risiken endgültig beseitigt 
werden. Jedoch müssen die Bewohnerinnen und Bewohner im 
Sicherheitsperimeter vor Beginn der Räumungsarbeiten weg-
ziehen und für die Verkehrsträger Strasse und Bahn Schutz-
massnahmen ergri� en werden. Nach der Räumung kann 
 Mitholz wieder besiedelt werden, und die Anlage könnte wieder 
genutzt werden.

Die eidgenössischen Räte haben im Herbst 2023 den Verpfl ich-
tungskredit in Höhe von 2,59 Milliarden Franken genehmigt. 
Die Kostenschätzungen bilden den aktuellen Kenntnis- und Pla-
nungsstand des Projekts ab. Zum Zeitpunkt der Botschaftser-
stellung (August 2022) hatte die Planung in den Teilprojekten 
noch nicht den Reifegrad eines Bauprojekts mit Kostenvoran-
schlag. Dementsprechend wurde für die Teilprojekte ein spezi-
fi scher Zuschlag für die Kostenunsicherheit eingerechnet. Die 
bestehende Planungsunsicherheit führte ebenfalls zu Unsicher-
heiten bei der Ermittlung der Höhe des Verpfl ichtungskredits.
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1947 – Ein Unglück mit 
 Folgen bis heute
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Geschichte des Munitionslagers

1  Zitat aus «Zusammenfassende Darstellung der Explosionskatastrophe vom 19. und 20. Dezember 1947 in der unterirdischen Munitionsanlage Mitholz», 
Gruppe für Rüstungsdienste, Technische Unterabteilung 6, Thun.

Im Zweiten Weltkrieg errichtete die Schweizer Armee im 
Berner Oberland ein unterirdisches Nachschub-Munitions-
lager. Die strategisch gute Lage und die direkte Erschlies-
sung per Bahn waren Gründe, weshalb sie für das Lager den 
Standort in Mitholz (Gem. Kandergrund) wählte. Die Anlage 
wurde in den Jahren 1941 bis 1945 erstellt und umfasste 
sechs parallel liegende Lagerkammern von jeweils 150 Me-
tern Länge. Diese waren miteinander verbunden: einerseits 
durch einen vorgelagerten zweispurigen Bahntunnel für die 
direkte Einlagerung der Munition, andererseits durch einen 
kleinen Verbindungsgang am rückwärtigen Ende der Kam-
mern. Nach Ende des Krieges wurden grosse Munitionsmen-
gen von den Einsatzräumen der Truppe nach Mitholz zu-
rückverschoben und dort eingelagert.

Die Explosionen von 1947

In der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 1947 ereigneten 
sich im Munitionslager mehrere grosse Explosionen. «Ein 
ungeheurer Hagel von Geschossen, Steinblöcken und bren-
nenden Gegenständen wurde zu allen Öff nungen herausge-
schleudert. Stichfl ammen erreichten eine Länge von etwa 
150 Metern. Die nördliche Ecke der Fluh stürzte ein.»1 Klei-
nere Explosionen und Brände wüteten noch Tage danach. 
Vor allem der Trümmerwurf richtete im Dorf Mitholz grosse 
Schäden an: Neun Menschen kamen bei dem Unglück ums 
Leben, mehrere Dutzend Häuser wurden beschädigt oder 
zerstört. Die Explosionen führten zum Einsturz des vorgela-
gerten Bahntunnels und der darüber liegenden Fluh. 

Grundriss des Munitionslagers 1947
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Die folgenden Angaben zu den Munitionsmengen werden 
basierend auf historischen Dokumenten als Annäherung 
 abgeleitet. Es wird geschätzt, dass rund 840 der insgesamt 
rund 7000 Bruttotonnen der eingelagerten Munition explo-
diert sind. Ein Teil der nicht explodierten Munition wurde 
nach dem Unglück geräumt. Die geräumten Mengen wurden 
damals detailliert dokumentiert. Eine Räumung der Muniti-
onsrückstände im verschütteten Bahnstollen wurde unter 
anderem aus geologischen Gründen als zu risikoreich er-
achtet. Wie Fachleute schätzen, befi nden sich in den einge-
stürzten Anlageteilen und im Schuttkegel davor heute noch 
bis zu 3500 Bruttotonnen Munition mit Verpackungsmaterial 
und einigen hundert Tonnen Sprengstoff . Erst die Räumung 
wird zeigen, wie viel Munition tatsächlich noch verschüttet 
vorhanden ist. 

Nach dem Unglück setzte der Bundesrat eine Untersuchungs-
kommission ein, welche die Ursache für die Explosionen fi n-
den sollte. Trotz der beigezogenen Experten konnte diese 
aber nicht abschliessend festgestellt werden. Man vermutet, 
dass eine chemisch bedingte Selbstzündung in einem der 
Munitionsstücke für die Auslösung der Ereignisse verant-
wortlich war. Der Ablauf des Unglücks, die anschliessenden 
Räumungsarbeiten und die technischen sowie administrati-
ven Untersuchungen wurden ausführlich dokumentiert. 

Risikobeurteilungen 
von 1949 und 1986

Der Risikobeurteilung der Untersuchungskommission im 
Jahr 1949 folgte 1986 eine weitere Fachbeurteilung. Beide 
kamen zum Schluss, dass zwar weitere kleinere Explosio-
nen nicht ausgeschlossen werden könnten, deren Auswir-
kungen sich jedoch vor allem auf den Bereich des verschüt-
teten Bahnstollens beschränken würden. Aufgrund dieser 
Einschätzungen wurden die übrigen Anlageteile weiter 
 genutzt und ausgebaut: Ab 1987 diente die Anlage der 
 Armeeapotheke als Produktionsstandort und Lager sowie 
als Truppenunterkunft.

2 www.vbs.admin.ch/de/umwelt/umweltschutz/mitholz.html#bevoelkerung

Planung eines neuen Rechen-
zentrums und neue Beurteilung 
des  Risikos

In den 2010er-Jahren plante das Eidgenössische Departe-
ment für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) 
ein neues Rechenzentrum am Standort Mitholz. Im Zusam-
menhang mit dessen Projektierung wurde 2018 das von den 
Munitionsrückständen ausgehende Risiko neu  beurteilt. Ein 
Team, bestehend aus VBS-internen und  -externen Experten, 
hielt das Ergebnis seiner Beurteilung im Schlussbericht vom 
27. September 20182 fest. Demzufolge sind die Wahrschein-
lichkeit und das mögliche Ausmass einer Explosion deutlich 
grösser als in den früheren Risikobeurteilungen angenom-
men. Eine Explosion könnte insbesondere auch in der Umge-
bung grosse Schäden verursachen. 

Sofortmassnahmen aufgrund der 
 Risikobeurteilung

Die Risikobeurteilung wies gemäss der Störfallverordnung 
vom 27. Februar 1991 (StFV; SR 814.012) und den Weisungen 
des VBS vom 1. Januar 2021 über das Sicherheitskonzept für 
den Umgang mit Munition und Explosivstoff en (WSUME) nicht 
akzeptable Risiken aus für die Bevölkerung und die Verkehrs-
teilnehmenden (Strasse und Bahn) in der Umgebung des ehe-
maligen Munitionslagers. Gestützt auf diese Erkenntnisse 
empfahl die Expertengruppe bereits mit ihrem Zwischenbe-
richt vom 27. April 2018 folgende Sofortmassnahmen: die 
Truppenunterkunft und das Lager der  Armeeapotheke zu 
schliessen, auf den Bau des neuen Rechenzentrums an die-
sem Standort zu verzichten sowie eine Arbeitsgruppe zur 
 Erarbeitung risikosenkender Massnahmen einzusetzen. Diese 
Empfehlungen wurden umgehend umgesetzt.

Zudem erarbeitete der Kanton Bern unter Einbezug der 
 regionalen Behörden und Partnerorganisationen des Bevöl-
kerungsschutzes eine Notfallplanung für den Fall eines 
 Explosionsereignisses.
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Bildung und Mitglieder der 
 Arbeitsgruppe Mitholz

Gemäss der Empfehlung im Zwischenbericht der Experten-
gruppe vom 27. April 2018 beauftragte der Bundesrat das 
VBS am 27. Juni 2018, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die für 
weitere Abklärungen und die Prüfung von risikosenkenden 
Massnahmen verantwortlich ist. Diese Arbeitsgruppe Mit-
holz unter der Leitung von Brigitte Rindlisbacher, ehemali-
ge Generalsekretärin des VBS, umfasste folgende Organisa-
tionen: Generalsekretariat VBS, Armasuisse Immobilien 
und Armasuisse Wissenschaft + Technologie (W+T), Gruppe 
Verteidigung (Armeestab, Kommando Kampfmittelbeseiti-
gung und Minenräumung KAMIR), Bundesämter für Bevöl-
kerungsschutz (BABS), Umwelt (BAFU), Verkehr (BAV) und 
Strassen (ASTRA), Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV), 
Kanton Bern, Regierungsstatthalteramt Frutigen-Nieder-
simmental, Gemeinden Kandergrund und Kandersteg, BLS 
Netz AG und Kanton Wallis.

Arbeiten der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe konzentrierte sich schwergewichtig auf 
die Prüfung geeigneter Massnahmen, um das von den 
 Munitionsrückständen ausgehende Risiko auf ein gemäss 
StFV und WSUME akzeptables Niveau zu senken.

Als erste Massnahme wurde im Mai 2019 ein Mess- und 
Alarmierungssystem in Betrieb genommen. In den Berei-
chen Munition, Hydrologie und Geologie wurden technische 
Untersuchungen durchgeführt. Zur Reduktion des Risikos 
bzw. der Auswirkungen einer Explosion wurden bauliche 
Vorausmassnahmen wie z. B. Stahlbetonpfropfen für das 
Verschliessen der bestehenden Anlagezugänge konzipiert. 
Zusätzlich wurden rechtliche und fi nanzielle Fragen der Be-
troff enen bearbeitet – insbesondere in Zusammenhang mit 
dem erforderlichen Wegzug der Bevölkerung von Mitholz. 
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Risikoeinschätzungen

Die Risikoanalysen aus den Jahren 2018 und 2020 zeigten 
auf, wie gross die Risiken durch die verschüttete Munition 
für die Umgebung sind und dass diese gemäss den ein-
schlägigen Rechtsgrundlagen nicht zulässig sind. Die 
 Risikoanalysen erfolgten aus zwei Blickwinkeln: Anhand 
der Kriterien der StFV wurde das kollektive Risiko für un-
beteiligte Dritte beurteilt (z. B. Bevölkerung inkl. Verkehrs-
teilnehmende). Ein weiterer Gradmesser waren die Kriteri-
en der WSUME. Diese berücksichtigen die Risiken aller 
 Beteiligten in Abhängigkeit von ihrer individuellen Aufent-
haltsdauer im Gefahrenbereich (z. B. Arbeitszeiten in der 
Landwirtschaft).

Risikoanalyse VBS 2018

Die Risikoanalyse vom 27. September 2018 war im Rahmen 
der Projektierung eines Rechenzentrums in Mitholz erarbei-
tet worden. Sie basierte auf den damals verfügbaren Doku-
menten zu den früheren Untersuchungen des Explosionsun-
glücks vom Dezember 1947 und auf Begehungen von Teilen 
der Anlage. Zur Lage und zum Zustand der Munition im ver-
schütteten Bahnstollen standen nur wenige Informationen 
zur Verfügung. In ihrem Bericht gingen die Experten grund-
sätzlich von zwei Szenarien aus: Ein kleineres Ereignis mit 
der Explosion von 1 Tonne Sprengstoff  mit einer Ereignis-

Analyse vermutete Munitionsverteilung
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häufi gkeit von einmal pro 300 Jahre wurde als plausibelste 
Ereignisgrösse beurteilt. Ein grösseres Ereignis mit der 
 Explosion von 10 Tonnen Sprengstoff  mit einer Ereignishäu-
fi gkeit von einmal pro 3000 Jahre erachteten die Experten 
ebenfalls als möglich. Ihrer Meinung nach hätten insbeson-
dere der Trümmerwurf von Felsmaterial und ein Luftstoss 
infolge einer Explosion gefährliche Auswirkungen auf weite 
Teile des Dorfes Mitholz, einen Abschnitt der Nationalstras-
se zwischen Frutigen und Kandersteg sowie einen Abschnitt 
der Lötschberg-Bergstrecke der Bahn. In der Anlage selbst 
bestünden im Falle einer Explosion Gefahren durch erhöh-
ten Kammerdruck, Feuer, toxische Explosionsgase und Erd-
stösse. Zudem wiesen die Experten in ihrer Beurteilung auf 
mögliche Felsstürze oder Einstürze im Bahnstollen hin. Für 
die benachbarte Bevölkerung und die Verkehrsträger waren 
die berechneten Risiken gemäss Risikoanalyse VBS 2018 da-
her sowohl nach StFV als auch nach WSUME inakzeptabel.

Bestätigung der Risikoanalyse VBS 
2018 durch das BAFU

Im April 2019 beurteilte das BAFU als Bundesfachstelle für 
die Störfallvorsorge die Risikoanalyse VBS 2018 gemäss dem 
üblichen Prozess im Vollzug der StFV. Das BAFU stützte sich 
dabei auf ein unabhängiges Gutachten des deutschen Fraun-
hofer-Instituts für Kurzzeitdynamik in Efringen-Kirchen 
(Ernst-Mach-Institut, EMI). Es kam gestützt auf dieses 
 Gutachten zum Schluss, dass die Einschätzung des VBS 
plausibel sei, und bestätigte, dass die Risiken gemäss den 
Kriterien der StFV im nicht akzeptablen Bereich lägen. Das 
EMI-Gutachten erachtete auch ein Szenario mit 20 Tonnen 
Sprengstoff  mit anderen Gefährdungsbereichen als möglich. 
Dieses zusätzliche Szenario wurde bei den weiteren Arbeiten 
ebenfalls berücksichtigt, namentlich zu den risikosenkenden 
Massnahmen und bei der Notfallplanung des Kantons Bern.

3  «Unterstützung Massnahmenerarbeitung und -beurteilung ehemaliges Munitionslager Mitholz, Vorausmassnahmen, Variantenvergleich und VBS-Risikoanalyse 2020», 
Bericht des Fraunhofer-Instituts für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut (EMI), September 2020.

Risikoanalyse VBS 2020

Im Februar 2020 wurden die Zwischenergebnisse einer ak-
tualisierten Risikoanalyse auf Einladung des VBS an einem 
mehrtägigen Workshop mit internationalen Munitions- und 
Räumdienstexperten aus den USA, Schweden, Norwegen, 
Holland, Deutschland und Frankreich beurteilt. Zusätzlich 
wurden Simulationen und Untersuchungen zum Kupferazid 
durchgeführt, das als möglicher Verursacher von Explosio-
nen gilt. Aufgrund der Erkenntnisse aktualisierte die Exper-
tengruppe des VBS die Risikoanalyse von 2018: Die Wahr-
scheinlichkeit für die Übertragung einer Explosion auf wei-
tere Munitionsrückstände im vorhandenen Munitions- und 
Gesteinsgemenge wurde als kleiner eingeschätzt. Folglich 
stuften die Fachleute des VBS in ihrer Risikoanalyse 2020 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich insbesondere eine Explo-
sion von 10 Tonnen Sprengstoff  ereignen könnte, kleiner ein 
als noch 2018. In ihrer Analyse berücksichtigten sie deshalb 
ein zusätzliches Ereignis mit 3 Tonnen Sprengstoff . Diese 
Einschätzung führte zu Risiken, die nach den Kriterien der 
StFV am oberen Rand des Übergangsbereichs liegen. Der 
Handlungsbedarf, die Risiken zu senken, änderte sich damit 
aber nicht grundlegend.

Das VBS unterbreitete die aktualisierte Risikoanalyse 2020 
wiederum dem BAFU zur Beurteilung. Gestützt auf ein zwei-
tes Gutachten des Fraunhofer EMI3 erachtete das BAFU die 
Einschätzung des VBS als zu optimistisch. Es seien weiter-
hin Szenarien möglich, die eine Explosion von 10 Tonnen 
Sprengstoff  gemäss Kriterien der StFV Risiken im nicht 
 akzeptablen Bereich ergeben könnten. Weiter erachtete es 
das BAFU als notwendig, das Risiko für die störfallrelevan-
ten Szenarien (grosse Explosionsereignisse) vor Beginn der-
jenigen Arbeiten, die zu einer Erhöhung der Wahrscheinlich-
keit für eine Ereignisauslösung durch Menschenhand führen 
könnten, mit Schutzmassnahmen oder Evakuierungen der 
Bevölkerung und Sperrungen der Verkehrsträger in den 
 akzeptablen Bereich zu senken. Die Durchführung von 
 Arbeiten in den vermuteten Bereichen mit grossen Muni-
tionsansammlungen sei sonst nicht verantwortbar – dies 
 insbesondere im Lichte des Vorsorgeprinzips gemäss StFV 
und der geltenden Sorgfaltspfl icht bei Arbeiten in diesen 
Bereichen, aber auch aufgrund der noch immer grossen Un-
sicherheiten, wie beispielsweise in Bezug auf die Munitions-
verteilung. Das VBS könnte nur dann auf solche Schutz-
massnahmen, Evakuierungen und Sperrungen verzichten, 
wenn es nachvollziehbar aufzeigen könnte, dass die geplan-
ten  Arbeiten das Risiko für eine Auslösung störfallrelevan-
ter Szenarien nicht erhöhten. 
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Variantenevaluation

4 www.vbs.admin.ch/de/umwelt/umweltschutz/mitholz.html#bevoelkerung

Die Suche nach geeigneten Massnahmen, um das von den 
Munitionsrückständen in Mitholz ausgehende Risiko in den 
akzeptablen Bereich nach StFV und WSUME zu senken, 
 erfolgte durch das Projektteam «Variantenevaluation 
 Mitholz», bestehend aus Experten des Bundes und des 
 Kantons Bern sowie externen Fachleuten.

Das Projektteam machte zunächst eine breite Auslegeord-
nung von Varianten und bewertete diese anhand von d ef-
inierten Kriterien. Die Varianten wurden gegliedert in die 
Kategorien «Umfassende Räumung», «Teilweise Räumung» 
und «Keine Räumung». Dabei wurden auch vermeintlich ab-
wegige Alternativen geprüft: etwa die Munitionsrückstände 
gezielt zu sprengen, die Anlage mit Wasser aufzufüllen oder 
Schutzmauern ausserhalb der Anlage zu errichten. Die 
 aufgrund der Bewertung verbliebenen Varianten wurden auf 
ihre technische und bauliche Machbarkeit sowie hinsicht-
lich ihrer Auswirkungen vertieft untersucht, optimiert und 
bewertet.

Gesamtkonzept Räumung

Nach Prüfung aller Möglichkeiten stand die Variante «um-
fassende Räumung» der Munitionsrückstände im Zentrum 
der weiteren Abklärungen, um so die von den Munitions-
rückständen ausgehenden Risiken endgültig zu beseitigen. 
Am 26. September 2019 präzisierte die Chefi n des VBS den 
Projektauftrag für die Variantenevaluation mit dem explizi-
ten Ziel der Räumung des ehemaligen Munitionslagers. 
 Diese Zielvorgabe erfolgte im Einvernehmen mit dem Kan-
ton Bern und der Gemeinde Kandergrund.

Phasen der Räumung

Die Arbeitsgruppe konkretisierte den möglichen Ablauf 
der Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz im 
Rahmen des «Gesamtkonzepts Räumung». In diesem skiz-
zierte sie vier Phasen:

Phase 1: Vorausmassnahmen
 – erste Schutzwirkung
 – Planungsarbeiten

Phase 2: 
 – gezielte technische Untersuchungen

Phase 3:
 – Vorbereitung des Wegzugs der Bevölkerung
 – Realisierung der Schutzmassnahmen 

für Strasse und Bahn
 – Bereitstellung der Anlagen für die 

munitionssortierung und -entsorgung

Phase 4:
 – Räumung der Munitionsrückstände

Die Akzeptanz dieses ursprünglichen Gesamtkonzepts wur-
de im Rahmen  einer öff entlichen Mitwirkung im Frühjahr 
2020 geprüft.  Gemäss «Bericht zur Mitwirkung der Bevölke-
rung von  Kandergrund und Kandersteg sowie der Behör-
den»4 vom 19. Juni 2020 haben sich die Bevölkerung, die 
Gewerbebetriebe und die Gemeinden von Kandergrund, 
Kandersteg und Frutigen, der Talrat Lötschen, die Kantone 
Bern und Wallis, das ASTRA, das BAFU, das BAV, die EFV 
und die BLS Netz AG zum Gesamtkonzept Räumung geäus-
sert. Die Arbeitsgruppe empfahl dem Bundesrat in ihrem 
abschliessenden Bericht, das Gesamtkonzept Räumung 
umzusetzen.
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Weitere Varianten

Variante Überdeckung
Als Alternative zur Räumung der Munitionsrückstände 
 prüfte die Arbeitsgruppe Mitholz die Variante einer Über-
deckung des ehemaligen Munitionslagers. Dabei würden die 
Hohlräume in der Anlage mit losem Material verfüllt, um so 
die Stabilität der Fluh zu gewährleisten und das Risiko einer 
Explosion infolge Steinschlags zu reduzieren. Anschlies-
send würde die Anlage so weit mit Gesteinsmaterial über-
schüttet, dass ein allfälliges Explosionsereignis keine Aus-
wirkungen auf die Umgebung hätte. 

Für diese Variante wurde in der Variantenevaluation im Jahr 
2020 mit Kosten von 90 bis 210 Millionen Franken gerech-
net. Gemäss den Vorgaben der StFV und den WSUME müss-
ten die Risiken vor Beginn der Arbeiten an den vermuteten 
Munitionsnestern auf ein akzeptables Mass gesenkt wer-
den. Ansonsten wären diese potenziell risikoerhöhenden 
Arbeiten nicht verantwortbar. Das heisst, dass auch bei 
 einer Überdeckung wegen der mehrjährigen Projektdauer 
Schutzmassnahmen wie die Evakuierung der Bevölkerung 
sowie Schutzbauten oder Sperrungen von Strasse und Bahn 
unumgänglich wären. Hierzu wäre mit zusätzlichen Kosten 
von mindestens 220 bis 330 Millionen Franken zu rechnen 
gewesen (d. h. total 310 bis 540 Mio. Fr.). Die Arbeiten wür-
den insgesamt rund 15 bis 20 Jahre dauern. Mit der Varian-
te Überdeckung könnte das von den Munitionsrückständen 
ausgehende Risiko in den akzeptablen Bereich gemäss StFV 
und WSUME gesenkt werden. Es wurde aber nicht geprüft, 
wie eine Freisetzung des verbleibenden grossen Schadstoff -
potenzials zuverlässig vermieden werden könnte.

Variante Verkapselung
Im Sinne eines weiteren Variantenvorschlags reichte ein 
 privater Ingenieur im Mai 2021 ein Konzept ein, das eine «Ver-
kapselung» der Anlage ohne Räumung der Munitionsrück-
stände vorschlug. Das Konzept sah vor, mit einer Verkapse-
lung sämtliche Hohlräume zu einem monolithischen, massi-
ven Festkörper zu verfüllen. Diese Technologie hatte das Pro-
jektteam bereits früher beleuchtet und wegen  technischer 
Mängel verworfen. Sie ist nur in abgegrenzten Bereichen und 
unter kontrollierbaren Bedingungen ein- und umsetzbar.

Trotzdem liess das VBS die Machbarkeit noch durch ein 
 unabhängiges Gutachten der ETH Zürich überprüfen. Im ETH-
Gutachten vom 19. August 2021 des Instituts für Geotechnik, 
Professur für Untertagbau, wurde das Konzept mit dem vor-
geschlagenen Bauablauf beurteilt. Das Gutachten kam zum 
Schluss, dass damit weder die Munitionsrückstände sicher 
eingeschlossen noch der Durchfl uss von Wasser ausgeschlos-
sen werden könnten. Es könnten auch keine Erfolgskontrollen 
durchgeführt und keine allfällig erforderlichen späteren 
Massnahmen getroff en werden. Zudem wäre es nach der Ver-
kapselung unmöglich, die Munitionsrückstände später zu ber-
gen. Aus diesen Gründen hat das VBS die Variante Verkapse-
lung als nicht zielführend bewertet und erneut verworfen.

Querschnitt Lockermaterial-Überdeckung (hellblau)Stand Variantenevaluation, Visualisierung der Überdeckung
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Vor- und Nachteile der Varianten, 
Begründung der gewählten Lösung

Das von den Munitionsrückständen ausgehende Risiko liegt 
gemäss den Beurteilungskriterien der StFV und der WSUME 
im nicht akzeptablen Bereich. Das Risiko für eine Ereignis-
auslösung muss vor Beginn der Räumungsarbeiten auf 
ein akzeptables Niveau gesenkt werden. Dazu braucht es 
zwingend Schutzmassnahmen für die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Mitholz sowie für Strasse und Bahn. Der 
Wegzug der Bevölkerung aus dem Sicherheitsperimeter für 
die Dauer der sicherheitsrelevanten Arbeiten ist bei allen 
Varianten unumgänglich.

Umfassende Räumung der 
 Munitionsrückstände
Die umfassende Räumung der Munitionsrückstände ist die 
einzige Möglichkeit, sämtliche Risiken endgültig zu beseiti-
gen. Dies gilt für Explosionsrisiken wie auch für das Risiko 
der Freisetzung von umweltgefährdenden Stoff en. Nach 
der Räumung wird es in der Umgebung der Anlage keine 
Nutzungseinschränkungen mehr geben – sogar die Anlage 
selbst, die in weiten Teilen in einem sehr guten Zustand ist, 
könnte wieder genutzt werden. Mit den Schutzmassnahmen 
werden in Mitholz die Verkehrssituation sowie der Schutz 
vor Naturgefahren dauerhaft verbessert. Ein wesentlicher 
Nachteil der Räumung ist allerdings, dass sie sehr lange 

Übersicht aus dem Bericht der Arbeitsgruppe Variantenevaluation 2020 mit Empfehlungen zum Umgang mit den einzelnen Varianten 
für die weitere Bearbeitung. Die Variante Überdeckung (C2) wurde als Rückfallposition weiterverfolgt.

Bericht Variantenevaluation 2020 (Tabelle 4, S.23) 
((Für Broschüre «Mitholz-Übersicht» S.12/13 Bild aus Tabelle machen)) 
 
 
 
In Phase II… Variante Variantenfamilie 

        
… weiter vertiefen A1 Räumung von Süden - Bahnstollen - schienengeführt Vollständige Räumung 

  A2 Räumung vollständig von Süden - Lastwagenstollen Vollständige Räumung 

  A3 Räumung von Norden Vollständige Räumung 

  B1 Einschnitt Süd mit Schutzbauten Teilweise Räumung 

  B2 Räumung teilweise von Süden - Lastwagenstollen Teilweise Räumung 

        
… sekundär weiter vertiefen B3 Räumsprengung Teilweise Räumung 

  C1 Sperrzone Keine Räumung 

        
… nicht weiter verfolgen  A4 Abtragen bei Dreispitz Vollständige Räumung 

  A5 Frontalangriff Vollständige Räumung 

  A6 Von innen Bahnstollen Nord Vollständige Räumung 

  B4 Frontalangriff Teilweise Räumung 

  B5 Von innen Bahnstollen Nord Teilweise Räumung 

  B5.1 Von innen (Kammern 4 / 6) Teilweise Räumung 

  C2 Überdeckung Keine Räumung 

  C2.1 Die Mauer Keine Räumung 

  C2.2 Verfüllen Keine Räumung 

  C3 Härtung und Schutz - Räumung Keine Räumung 

  C4 Flutung Keine Räumung 

  C5 Sicherung gegen Explosion und Aufbereitung Trinkwasser Keine Räumung 

 
 
((Bildlegende)) 
 
Übersicht aus dem Bericht der Arbeitsgruppe Variantenevaluation 2020 mit Empfehlungen zum Umgang mit den 
einzelnen Varianten für die weitere Bearbeitung. 
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dauert. Zudem ist sie mit nicht zu unterschätzenden Risi-
ken für das beteiligte Personal verbunden. Die Räumung 
hat einschneidende Konsequenzen für die Bevölkerung, die 
den Sicherheitsperimeter mindestens während der Räu-
mungsarbeiten für viele Jahre verlassen muss. Weiter müs-
sen Strasse und Bahnstrecke durch Schutzbauten aufwen-
dig geschützt werden. Die Personen, die diese Schutzbau-
ten errichten, sind ebenfalls einem Risiko ausgesetzt. 
Schliesslich ist die Räumung mit hohen Kosten verbunden.

Variante Überdeckung
Die Überdeckung hätte den Vorteil, dass die verschüttete 
Munition weder manipuliert noch bewegt werden müsste. 
Temporär erhöhte Risiken für das Räumpersonal könnten 
damit vermieden werden. Zudem würde die Variante rund 
40 Prozent weniger kosten und die Risiken etwas früher 
 reduzieren als die Räumung. Hingegen würden die Muni-
tionsrückstände mit ihrem grossen Schadstoff potenzial bei 
einer Überdeckung im Berg verbleiben und weiterhin ein 
 Risiko für die Umwelt, insbesondere für das Grundwasser, 
darstellen. Die Munitionsrückstände und die Schadstoff e 
müssten mit baulichen Massnahmen dauerhaft und voll-
ständig gegen den Wassereintritt geschützt werden. Mit 
 einem Monitoring müssten die Oberfl ächen- und Grundwas-
serströme überwacht werden. Dabei wäre allerdings frag-
lich, ob bei Feststellen von Schadstoff en innert nützlicher 
Frist Massnahmen getroff en werden könnten. Die Freiset-
zung von Schadstoff en als Folge eines Naturereignisses 
(z. B. Überschwemmung) oder einer Explosion könnte nicht 
ausgeschlossen werden. 

Aus der Erfahrung mit der in Schweizer Seen versenkten 
Munition ist zudem nicht auszuschliessen, dass die Forde-
rung nach einer Räumung der Munitionsrückstände später 
wieder erhoben würde. Aus diesem Grund hat auch das 
BAFU in seiner Stellungnahme zur Variantenevaluation 
empfohlen, eine allfällige Überdeckung so zu planen, dass 
eine spätere Räumung der Munition möglich bliebe. 

Begründung der gewählten Lösung
Aus Sicht des Bundesrates überwiegen die Vorteile einer 
umfassenden Räumung trotz der Konsequenzen für die 
 betroff ene Bevölkerung, der Auswirkungen auf Raum und 
Umwelt und auch trotz der im Vergleich zu den anderen 
 Varianten hohen Kosten.

Mit der Räumung steht der Bund zu seiner Verantwortung 
für die heutige Situation und beseitigt die Risiken endgül-
tig. Die umfassende Räumung ist die nachhaltigste Lösung: 
Sie wird weder technischen noch politischen Handlungsbe-
darf nach sich ziehen, und künftige Generationen werden 
keinem weiteren Risiko ausgesetzt. Eine Räumung zu einem 
späteren Zeitpunkt wäre noch aufwendiger als heute und 
würde zu noch höheren Kosten führen.

Der Bundesrat, der Regierungsrat des Kantons Bern, der 
Gemeinderat von Kandergrund sowie die «Interessenge-
meinschaft Mitholz» mit ihren mehr als 100 vorwiegend 
ortsansässigen Mitgliedern aus der Bevölkerung wollen die 
von den Munitionsrückständen ausgehende Gefahr mit der 
Räumung defi nitiv beseitigen. Mit den alternativen Varian-
ten würde die Munition im Fels verbleiben und dauerhaft 
ein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen.
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Politischer Prozess

Beschluss des Bundesrats zur 
 Räumung des Munitionslagers

Der Bundesrat beschloss am 4. Dezember 2020 auf der 
Grundlage der Arbeiten der Arbeitsgruppe Mitholz und in 
Kenntnis der Resultate der Mitwirkung, dass die Munitions-
rückstände aus dem ehemaligen Munitionslager Mitholz 
 geräumt werden sollen. Aus Sicht des Bundesrates über-
wiegen die Vorteile einer Räumung trotz der grossen Aus-
wirkungen auf Raum und Umwelt und der hohen Kosten. 
Damit steht der Bund zu seiner Verantwortung für die 
 heutige Situation. Er bekräftigt zudem seinen Willen, die 
 Risiken endgültig zu beseitigen und weiteren Handlungs-
bedarf – sowohl auf technischer als auch auf politscher 
Ebene – künftig auszuschliessen. 

Die Arbeitsgruppe Mitholz wurde aufgelöst und im Janu-
ar 2021 in eine erweiterte Projektorganisation überführt.

Der Bundesrat beauftragte das VBS, die Räumung mit den 
Schutzmassnahmen anhand des Gesamtkonzepts Räumung 
zu projektieren und bis im Herbst 2022 eine Botschaft zur 
Finanzierung zu erarbeiten. Am 16. November 2022 verab-
schiedete der Bundesrat schliesslich die Botschaft zu ei-
nem Verpfl ichtungskredit für die Räumung des ehemaligen 
Munitionslagers Mitholz zuhanden des Parlaments.

Beratung in den Kommissionen und 
Zustimmung durch National- und 
Ständerat

Die Botschaft wurde anschliessend in der Sicherheitspoliti-
schen Kommission des Nationalrates (SiK-N) beraten, wo-
bei am 21. Februar 2023 eine Sistierung beschlossen und 
weitere Abklärungen zu den alternativen Varianten «Verfül-
lung», «Verkapselung» und «Abdichtung» gefordert wurde. 

In einem Zusatzbericht konnte das VBS die off en gebliebe-
nen Fragen klären. Die Kommission hat die Sistierung des 
Entscheids am 28. März 2023 aufgehoben und dem Natio-
nalrat den Verpfl ichtungskredit zur Annahme empfohlen. 
Dieser stimmte der Botschaft zum Verpfl ichtungskredit für 
die Räumung des ehemaligen Munitionslagers in der Son-
dersession vom 4. Mai 2023 mit 180 zu 5 Stimmen bei 
8 Enthaltungen zu. 

Am 4. Juli 2023 hat auch die Sicherheitspolitische Kommis-
sion des Ständerates (SiK-S) die Annahme der Botschaft 
empfohlen. Der Ständerat hat in seiner Sitzung vom 
19. September 2023 die Botschaft zu einem Verpfl ichtungs-
kredit für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers 
Mitholz beraten und dem Verpfl ichtungskredit mit 39 zu 
0 Stimmen bei 3 Enthaltungen zugestimmt

Abschluss des politischen Prozesses

Mit der Zustimmung der beiden eidgenössischen Räte wur-
de der Verpfl ichtungskredit in Höhe von 2,59 Milliarden 
Franken bewilligt und der politische Prozess zur Finanzie-
rung der Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz 
abgeschlossen.

Mit der Annahme des Bundesbeschlusses wurde die erste 
Kredittranche freigegeben. Sie sichert die Finanzierung der 
Schutzbauten und die Umsetzung der risikosenkenden Vor-
ausmassnahmen. 
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Projekt- und Räumungsziele

Projektziele

Mit dem Projekt sollen die vom ehemaligen Munitionslager 
ausgehenden Risiken so weit reduziert werden, dass die 
 Sicherheit in Mitholz gewährleistet und die Lebensqualität 
nicht mehr beeinträchtigt ist. Die Voraussetzungen für 
 sicheres Wohnen und Arbeiten sowie für den Betrieb von 
Gewerbe und Landwirtschaft sollen wiederhergestellt und 
Umweltrisiken reduziert werden. Der Verkehr auf Strasse 
und Schiene durch das Kandertal soll während der Räu-
mung nicht beeinträchtigt werden.

Räumungsziele

Nach dem Explosionsunglück von 1947 waren die Munitions-
rückstände grossfl ächig im gesamten Talkessel verteilt. Zwar 
fanden Aufräumarbeiten ausserhalb der Anlage im Rahmen 
der damaligen Möglichkeiten statt. Trotzdem werden bis 
heute Munitionsrückstände gefunden. Das Projekt verfolgt 
das Ziel, die noch vorhandenen Munitionsrücks tände zu räu-
men. Es geht in erster Linie darum, die Gefahr durch unge-
wollte Explosionen auszuschliessen. Die grossen und kon-
zentrierten Munitionsmengen werden im verschütteten 
Bahnstollen und teilweise im Schuttkegel vor der  Anlage ver-
mutet. Gefahr geht aber auch von Munitionsrückständen in 
den Klüften der Fluh und im gesamten Räumungsbereich 
aus. Um die konkreten Ziele der Räumung zu defi nieren, wur-
den die kommunalen und kantonalen Behörden einbezogen. 

0 100 200 300 400 500 m
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Räumziel 2

Räumziel 1

Übersichtskarte mit Räumungszielen
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Räumziel Massnahme Beispiele

Räumziel 3
Vollfl ächige, tiefreichende Detektion 
und Räumung mit notwendigem 
 Volumenabtrag für geplante Erd-/
Tiefb auarbeiten. 

Die Räumfl äche wird schichtweise auf das Vorhan-
densein von Munitionsrückständen detektiert. 

Das Material wird bis auf eine zu defi nierende 
Tiefe schichtweise abgetragen. 

Mit der Materialtriage werden identifi zierte Muniti-
onsrückstände geräumt. Für die erneute Modellie-
rung des Terrains wird nur Material verwendet, 
welches frei von Munitionsrückständen ist.

Baustellenbereiche 
und Deponiefl ächen

Räumziel 2
Vollständige Detektion und Räumung 
von Fundstücken

Der Räumperimeter wird ganzfl ächig auf das 
Vorhandensein von Munitionsrückständen 
 detektiert. Identifi zierte Munitionsrückstände 
werden beseitigt.

Weide- und 
off ene Flächen

Räumziel 1
Oberfl ächendetektion und Räumung 
der zugänglichen Bereiche

Im Perimeter fi nden visuelle Überprüfungen 
und eine Detektion der gut zugänglichen 
Waldfl ächen statt. 

Bei Verdacht auf Munitionsrückstände Räumung 
im Rahmen der Verhältnismässigkeit einzeln 
prüfen.

Waldfl ächen 

Munitionsarten der 1947 in Mitholz eingelagerten Munition
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Bevor die Erd- und Tiefb auarbeiten beginnen, werden die 
Baustellenbereiche schichtweise mit Detektoren unter-
sucht und das Material abgetragen. Dabei gefundene Muni-
tionsrückstände werden fortlaufend geräumt. Detektoren 
kommen auch auf den Weidefl ächen im Räumungsbereich 
zum Einsatz: Identifi zierte Fundstücke werden geräumt, 
 damit die Fläche wieder gefahrlos für die Landwirtschaft 
genutzt werden kann. Zugängliche Waldfl ächen werden 
ebenfalls mit Detektoren überprüft. Bei Verdacht auf Muni-
tionsrückstände wird im Wald eine Räumung im Rahmen 
der Verhältnismässigkeit geprüft. 

Selbst nach einer minutiösen Räumungsarbeit bleibt ein 
Restrisiko, dass ausserhalb der Baustellenbereiche einzelne 
Munitionsrückstände verbleiben. Bei späteren Erd- und 
Tiefb auarbeiten braucht es deshalb weiterhin die Beglei-
tung durch Fachleute des Kommandos Kampfmittelbeseiti-
gung und Minenräumung (Kommando KAMIR).

Projektorganisation

Der Bundesrat beauftragte am 4. Dezember 2020 das VBS, 
für die Planung und Durchführung der Munitionsräumung 
eine Projektorganisation einzusetzen. 

Diese wurde im ersten Quartal 2021 eingesetzt. Die acht 
Teilprojekte wurden den sachverständigen Verwaltungsein-
heiten zugewiesen. Die Teilprojekte «Unterstützung der 
 Bevölkerung» sowie «Rückführung» werden vom General-
sekretariat VBS geführt. Die Armasuisse Immobilien ist 
 zuständig für die Teilprojekte «Bauten und bauliche Unter-
stützung» sowie «Materiallogistik und Umweltmassnah-
men». Das ASTRA führt das Teilprojekt «Strasse», während 
die BLS Netz AG das Teilprojekt «Bahn» verantwortet. Das 
Kommando KAMIR führt das Teilprojekt «Räumung», die 
Armasuisse Wissenschaft + Technologie verantwortet das 
Teilprojekt «Entsorgung der Munitionsrückstände». 

Auftraggeberin

Steuerungsausschuss

Projektleiter/in Mitholz

Expertengruppe Mitholz

Koordinationsgremium

Begleitgruppe

Unterstützung der 
strategischen Steuerung

TP-Leiter/in
Unterstützung
Bevölkerung

TP-Leiter/in
Bauten, bau-
liche Unter-

stützung und 
Überdeckung

TP-Leiter/in
Schutzbauten

Strasse

TP-Leiter/in
Schutzbauten

Bahn

TP-Leiter/in
Räumung

Munitions-
rückstände

TP-Leiter/in
Entsorgung
Munitions-
rückstände

TP-Leiter/in
Rückführung

TP-Leiter/in
Materialbe-

wirtschaftung 
und Umwelt-
massnahmen

Leiter/in QT Notfallorganisation

Leiter/in QT Sicherheit/Risikoanalyse

Leiter/in QT Umwelt & technische Untersuchungen

Gesamtkoordinator/in Planung

Sachbearbeiter/in Projektmanagement-Offi  ce

Fachspezialist/in Projektmanagement-Unterstützung

Leiter/in Finanzen

Leiter/in Recht

Leiter/in Kommunikation

Leiter/in projektbezogenes 
Qualitäts-/Risikomanagement

Stabchef/in PL-Stab Mitholz

Organigramm der Projektorganisation ab 1. Januar 2021 (im Aufb au)
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Der Steuerungsausschuss fungiert als Aufsichtsorgan unter 
der Leitung des Generalsekretärs VBS. Neben den beteilig-
ten Organisationen des VBS sind auch das ASTRA, das BAV, 
die Kantone Bern und Wallis sowie die BLS Netz AG einge-
bunden. Ein Expertengremium mit Erfahrungen aus ver-
gleichbaren Projekten (z. B. NEAT oder Sanierung der 
 Sondermülldeponie Kölliken) unterstützt den Steuerungs-
ausschuss auf strategischer Ebene. 

Expertengruppe des VBS und 
internationale Zusammenarbeit

Die Expertengruppe des VBS mit internen und externen 
Fachleuten verschiedener Gebiete unterstützt das Projekt 
namentlich in den sicherheitsrelevanten Bereichen. In den 
Bereichen Munitionsräumung sowie Munitionsentsorgung 
pfl egen die beiden zuständigen Teilprojekte einen intensi-
ven Austausch mit internationalen Partnerorganisationen 
wie dem Munitions Safety Information Analysis Center der 
Nato. Im Rahmen der Ausbildung pfl egt das Kommando 
 KAMIR eine intensive Zusammenarbeit mit den Deutschen 

Räumdiensten. Der Austausch über die Verfahren und Tech-
nologien zur industriellen Räumung wurde mit den Besu-
chen von grossen Räumstellen in Deutschland vertieft (z. B. 
Dethlinger Teich und Wittsock). Das Kommando KAMIR wird 
für die Planung durch einen deutschen Experten unter-
stützt. 

Zusammenarbeit mit Forschung 
und Entwicklung

Die Munitionsrückstände sollen möglichst sicher, effi  zient 
und umweltverträglich geräumt und entsorgt werden. Das 
Projekt Mitholz pfl egt deshalb über das Schweizer Drohnen- 
und Robotik-Zentrum der Armasuisse Wissenschaft + Tech-
nologie eine aktive Zusammenarbeit mit der ETH Zürich. 
Technologische Entwicklungen und Trends werden beob-
achtet. Sofern sich daraus Chancen für das Projekt Mitholz 
ergeben, wird die Umsetzung in konkrete Entwicklungspro-
jekte geprüft. Im Vordergrund stehen Technologien aus den 
Bereichen Detektion, Geo-Radar, Robotik, ferngesteuerte 
Maschinen und Gerätschaften sowie künstliche Intelligenz. 

Munitionsdetektion mit Drohne
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Berichterstattung

Das Projekt Mitholz wird aufgrund seines Ressourcenbe-
darfs, seiner Komplexität und des grossen Risikopotenzials 
als «Top-Projekt VBS» geführt. Dies bedeutet, dass die De-
partementsleitung des VBS mindestens halbjährlich über 
den Stand und die Entwicklung orientiert wird und – falls 
 angezeigt – Handlungsrichtlinien für die weitere Bearbeitung 
erlässt. 

Die Berichterstattung an den Steuerungsausschuss als 
 Aufsichtsorgan des Projekts wird im Projektmanagement-
plan sowie im Risikomanagementplan beschrieben. 

Aufsicht und Zuständigkeiten

Die zuständigen parlamentarischen Kommissionen werden 
regelmässig durch das VBS über das Projekt informiert. Für 
die periodische Anpassung der Rückstellungen (z. B. An-
passung an die Kostenentwicklung) wird der Bundesrat die 
notwendigen Kreditanträge im Rahmen der Nachtragsbot-
schaften an das Parlament stellen. 

Der Bundesrat setzt den Beschluss des Parlaments zur 
 Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz um und 
ist für den gesamten Vollzug des Auftrags verantwortlich. 
Er gibt die zweite Kredittranche sowie die Reserven für 
 Projektrisiken und teuerungsbedingte Mehrkosten auf 
 Antrag des VBS frei.

Das VBS setzt den Auftrag des Bundesrates um und 
 defi niert die zentralen Aufgaben, Kompetenzen und Verant-
wortlichkeiten für die Steuerung des Projekts. Es verant-
wortet die Aufsicht über das Projekt und die ordentliche 
Verwendung der freigegebenen Kredittranchen sowie deren 
Bewirtschaftung. Das VBS beantragt beim Bundesrat die 
Freigabe der zweiten Kredittranche und der Reserve für 
Projektrisiken. 

Das Generalsekretariat VBS stellt die Führung des Projekts 
sicher. Es defi niert die Vorgaben für die Projektführung und 
die Ausführung in den Teilprojekten in einem Projektma-
nagementplan. Es verantwortet die sorgfältige Planung und 
Realisierung des Projekts. Es stellt die Bewirtschaftung der 
freigegebenen Kredittranchen sicher und verantwortet den 
wirtschaftlichen und sparsamen Einsatz der Mittel. Das Ge-
neralsekretariat stellt die Steuerung der Projektumsetzung 
durch die beteiligten Verwaltungseinheiten sicher. Es über-
wacht die auftragsgemässe Ausführung der Teilprojekte. 

Die beteiligten Verwaltungseinheiten (z. B. ASTRA, 
Armasuisse) stellen die Ausführung der Teilprojekte in 
 ihren Zuständigkeitsbereichen gemäss den defi nierten 
 Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sicher. 
Aus Effi  zienzgründen und zur Vermeidung von Abwick-
lungsrisiken werden für die Ausführung der Teilprojekte 
möglichst die etablierten Rollen- und Prozessmodelle  sowie 
die Managementsysteme der beteiligten Veraltungseinhei-
ten genutzt. Diese bewirtschaften die Kredite für die Aus-
führung der Teilprojekte gemäss ihren etablierten Prozes-
sen und internen Kontrollsystemen. 
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Risikoanalyse VBS 2022

Situations- und Ereignisanalyse

Für die Risikoanalyse VBS 2022 wurden die Dokumente 
der früheren Untersuchungen des Explosionsunglücks vom 
Dezember 1947 nochmals detailliert ausgewertet und mit 
neuen Erkenntnissen ergänzt. Zusätzlich hat das VBS eine 
Reihe von technischen Untersuchungen zur Munition und 
deren Verhalten vorgenommen, um die Risiken besser beur-
teilen zu können. Weiter wurden numerische Simulationen 
und Modellversuche durchgeführt, um vertiefte Erkenntnis-
se zur Explosionsübertragung zu gewinnen. Aufgrund der 
früheren Analysen befi nden sich maximal 3500 Bruttoton-
nen Munitionsrückstände im verschütteten Bahnstollen und 
im Schuttkegel vor der Anlage. Untersuchungen von einzel-
nen Munitionsstücken aus dem verschütteten Bahnstollen 
haben gezeigt, dass die Munition teilweise noch funktionsfä-
hig ist. Das Risiko ergibt sich aus der geografi schen Nähe zu 
Mitholz, zur Nationalstrasse sowie zur BLS-Bergstrecke und 
aus der einsturzgefährdeten Fluh über dem Bahnstollen. 
Eine Explosion kann beispielsweise durch chemische Reak-
tionen, Steinschlag im Bahnstollen als Folge eines Erdbe-
bens oder durch Blitzschlag ausgelöst werden.

Trotz aller Erkenntnisse bestehen aufgrund der noch 
 ausstehenden technischen Untersuchung weiterhin ent-
scheidende Wissenslücken zur Lage, Menge und Verteilung 
der Munition in Teilen des verschütteten Bahnstollens. So 
fehlen beispielsweise gesicherte Informationen zum ver-
schütteten ehemaligen Lastwagenzugang Süd und zum 
Sackstollen, wo grössere Ansammlungen von Munitions-
rückständen vermutet werden. Neue Erkenntnisse sind ab 
2023 zu erwarten, wenn basierend auf den historischen 
 Unterlagen auch die technischen Untersuchungen und 
 Sondiergrabungen durchgeführt sein werden. Ungefähr ab 
2032 wird zudem der Zugang zu den vermuteten grösseren 
Munitionsrückständen im ehemaligen Lastwagenzugang 
Süd möglich sein. Dafür muss jedoch zuerst die Fluh mit 
der schützenden Felsüberdeckung abgetragen werden, was 
einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Aus geologischen 
Gründen ist die Bergung der Munition im Stollen ohne 
 Abbau der Fluh sicherheitstechnisch nicht umsetzbar.

Wahrscheinlichkeit und Ausmass von Ereignissen gemäss Risikoanalysen VBS

Die Wahrscheinlichkeiten und Aussmasse der 
Störfallszenarien aus den Risikoanalysen 
werden als Summenkurven im Wahrscheinlich-
keits- und Ausmass-Diagramm dargestellt. 
Zusätzlich sind die aufgrund der Unsicher heiten 
zu berücksichtigenden Streubereiche 
abgebildet.

Das von den Munitionsrückständen ausgehende 
Risiko liegt gemäss den Beurteilungskriterien im 
nicht akzeptablen Bereich – die Risiken müssen 
mit Schutzmassnahmen gesenkt werden.
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Wirkungsanalyse und Bewertung 
des Risikos

Simulationen und Modellversuche der Armasuisse Wissen-
schaft + Technologie haben gezeigt, dass Übertragungen 
von Explosionen im vorhandenen Munitions- und Gesteins-
gemisch weniger wahrscheinlich sind, als in früheren Risiko-
analysen angenommen wurde. Die Wahrscheinlichkeit eines 
Ereignisses mit 10 Tonnen Sprengstoff  ist somit geringer als 
ursprünglich angenommen. Ein Ereignis mit 1 Tonne Spreng-
stoff , ausgelöst durch nicht kontrollierbare Naturgewalten 
wie z. B. Erdbeben, gilt als wahrscheinlichste Ereignisgrös-
se. Die Wirkung eines Ereignisses ist stark abhängig von sei-
nem Ort. Die den Simulationen zugrunde liegenden Parame-
ter lassen sich aber wegen der fehlenden Informationen zur 
Lage und Menge der Munitionsrückstände nicht validieren. 
Deshalb kann ein Ereignis mit 10 Tonnen Sprengstoff  auch in 
der Risikoanalyse VBS 2022 nicht ausgeschlossen werden.

Um das Risiko und die geplanten Schutzmassnahmen zu 
beurteilen, wurden die möglichen Auswirkungen eines 
 Explosionsereignisses mit ihren Letalitätszonen ausgewer-
tet. Im aktuellen Zustand hätten insbesondere der Trüm-
merwurf von Felsmaterial und sekundär ein Luftstoss infol-
ge einer Explosion gefährliche Auswirkungen auf weite Teile 
des Dorfes Mitholz. Auch ein Abschnitt der Nationalstrasse 
zwischen Frutigen und Kandersteg sowie ein Abschnitt der 
Lötschberg-Bergstrecke der BLS Netz AG wären betroff en. 

Relevante Szenarien aus der 
 Risikoanalyse VBS 2022

Wegen dieser Unsicherheiten ergibt sich in der Risikoanaly-
se VBS 2022 ein grosser Streubereich. Risiken im nicht 
 akzeptablen Bereich können nicht ausgeschlossen werden. 
Um dem Vorsorgeprinzip der StFV gerecht zu werden, blei-
ben die Szenarien der Risikoanalysen VBS 2018 und 2020 
für die Ausgestaltung der Schutzmassnahmen relevant. Ein 
Ereignis mit 1 Tonne Sprengstoff  gilt als wahrscheinlichste 
Ereignisgrösse. Ein Ereignis mit 10 Tonnen Sprengstoff  kann 
auch in der Risikoanalyse VBS 2022 nicht ausgeschlossen 
werden und bleibt damit für die Bemessung der Schutzperi-
meter und der Schutzbauten massgebend. Basierend auf 
diesem Szenario wurden für die erforderlichen Schutzmass-
nahmen die Schutzziele defi niert. Bei einem Ereignis mit 
10 Tonnen Sprengstoff  wäre im Auswurfb ereich mit Trüm-
mern von 150 bis 3000 Kilogramm zu rechnen. Die Bevölke-
rung kann in den bestehenden Häusern nicht wirksam vor 
Trümmern dieser Grösse geschützt werden. Deshalb ist es 
unumgänglich, dass die Bevölkerung im Sicherheitsperi-

meter während der Dauer der Räumung den Perimeter ver-
lässt. Die Verkehrsträger sind gegen Trümmer dieser Grösse 
durch bauliche Massnahmen zu schützen. 

Risikosenkende Massnahmen

Im Lichte des Vorsorgeprinzips gemäss StFV und der zu 
 hohen individuellen Risiken nach WSUME ist die Gefahr, 
welche durch Arbeiten an den vermuteten Munitionsnes-
tern entsteht, nicht zu verantworten. Bevor die Arbeiten 
beginnen können, muss das Risiko für grosse Explosions-
ereignisse durch Schutzmassnahmen in den akzeptablen 
Bereich gesenkt werden – beispielsweise einerseits mit 
 Evakuierungen der Bevölkerung, andererseits mit Sperrun-
gen der Verkehrsträger. 

Als Vorausmassnahme ist vorgesehen, die Zugangsstollen 
mit Stahlbetonpfropfen und einem Hochdrucktor zu ver-
schliessen. Im Bahnstollen sind zudem Massnahmen zum 
Schutz vor Steinschlag sowie die Verfüllung mit losem 
Schüttmaterial geplant. Diese Vorausmassnahmen sollen 
das Risiko bis Ende 2024 maximal reduzieren; es verbleibt 
jedoch das Risiko für Krater-Trümmerwurf in der unmittel-
baren Umgebung der Anlage. In einer zweiten Hauptphase – 
voraussichtlich ab 2026 – sollen die Schutzbauwerke für die 
Strasse und die Lötschberg-Bergstrecke der BLS Netz AG 
erstellt werden. 

Wegen der engen Platzverhältnisse vor der Anlage wird mit 
dem Abbau der Fluh erst gestartet, nachdem die Rohbau-
ten der Schutzbauwerke für Strasse und Bahn erstellt sind 
– dies auch, um die Risiken vorgängig zu senken. Das Ver-
füllen der off enen Klüfte sowie des Bahnstollens wird an-
schliessend den sicheren Abbau der Fluh ermöglichen. 
 Parallel dazu müssen die betroff enen Bewohnerinnen und 
Bewohner im Sicherheitsperimeter an einen sicheren Ort 
umziehen, damit die schützende Felsüberdeckung über 
dem Bahnstollen abgebaut werden kann. 

Sobald der Bahnstollen geöff net ist, verändern sich das 
 Gefährdungsbild und der Gefahrenbereich. Nach dem Abbau 
der Fluh über dem Bahnstollen können bei einem Explosi-
onsereignis Trümmer- und Splitterwurf nicht ausgeschlossen 
werden. Die maximalen Auswirkungen einer Explosion nach 
Abbau der schützenden Felsüberdeckung sind massgebend, 
wenn der Sicherheitsperimeter zum Wegzug der Bevölkerung 
defi niert und die Schutzbauwerke bemessen werden.

Als weitere technische Massnahme werden der Bahnstollen 
und die Fluh mit einem Mess- und Alarmierungssystem 
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Veränderung der Gefährdungsbilder und Gefahrenbereiche im Verlauf der Räumung. 
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überwacht. Dies erlaubt es, die Bevölkerung bei Bedarf zu 
alarmieren. Eine Sicherheits- und Notfallorganisation wird 
den Betrieb überwachen und im Bedarfsfall sofort interve-
nieren. Sie wird eng mit den Notfallorganisationen der zivi-
len Behörden zusammenarbeiten und sich mit den Ver-
kehrsleitzentralen des ASTRA und der BLS Netz AG abstim-
men.

Beurteilung der Risikoanalyse 
VBS 2022 durch das BAFU

Im Juni 2022 beurteilte das BAFU die Risikoanalyse VBS 
2022. Es stützte sich dabei auf ein drittes unabhängiges 
Gutachten des Fraunhofer EMI (Risikoanalysen und Gutach-
ten des VBS auf dem Web: https://www.vbs.admin.ch/de/
umwelt/umweltschutz/mitholz.html#expertenberichte).In 
seiner Beurteilung anerkennt das BAFU generell, dass die in 
der Risikoanalyse VBS 2022 neu berechneten Risiken auf-
grund zusätzlicher Analysen und Erkenntnisse tiefer zu lie-
gen kommen als in den  Risikoanalysen VBS 2018 und 2020. 
Wo die Risiken innerhalb der Streubereiche tatsächlich lie-
gen, kann aufgrund der Unsicherheiten bezüglich Lage, 
Menge und Verteilung der Munition im Bahnstollen nicht 
beurteilt werden. Es fehlen weitergehende experimentelle 
Nachweise und technische Untersuchungen wie beispiels-

weise Sondiergrabungen, die  nötig wären, um nicht akzep-
table Risiken sicher ausschliessen zu können. Ebenso fehlt 
eine experimentelle Validierung des verwendeten mathe-
matischen Modells. 

Höhere Risiken können also nicht bedenkenlos ausgeschlos-
sen werden. Die ursprünglichen konservativeren Annahmen 
aus den Risikoanalysen VBS 2018 und 2020 bleiben somit 
für die Planung von Voraus-, Schutz- und Räummassnah-
men massgebend. So hat das VBS z. B. den Sicherheits- und 
 Evakuationsperimeter wie auch die Dimensionierung der 
Schutzbauten für die Bahnlinie und die Strasse im Lichte 
der Unsicherheiten auf die konservativen Ergebnisse von 
2018 abgestützt, was das BAFU im Sinne des Vorsorgeprin-
zips und der Planungssicherheit begrüsst. Den Fokus des 
VBS, mögliche Auswirkungen und Schadenausmasse zu re-
duzieren, erachtet das BAFU als zielführend. Wie die Mass-
nahmen technisch und materiell konkret ausgestaltet wer-
den sollen, ist mit der weiteren Planung zu vertiefen (z. B. 
Füllmaterial und Einbaumethode der Hohlraumverfüllung). 
Schliesslich regt das BAFU an, die Abfolge der Vorausmass-
nahmen so zu gestalten, dass die geplanten Pfropfen und 
das Hochdrucktor ihre Schutzfunktion vor den Arbeiten an 
den vermuteten Munitionsnestern erfüllen können. 
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Perimeter

Basierend auf der Risikoanalyse VBS 2022 und in Zusam-
menarbeit mit dem BAFU sowie den zuständigen Fachstel-
len des Kantons Bern hat das VBS den Evakuations- und 
den Sicherheitsperimeter festgelegt. Die Perimeter und die 
weiteren raum- und umweltwirksamen Auswirkungen des 
Projekts werden mit dem Objektblatt Mitholz durch den 
Bundesrat im Sachplan Militär (SPM) festgesetzt. Das 
 SPM-Objektblatt Mitholz schaff t die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Umsetzung des Projekts. 

Das Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär des 
Kantons Bern gibt für die Bevölkerung im  Bereich des ehe-
maligen Munitionslagers die «Empfehlungen zum richtigen 
Verhalten» heraus. Auf diesem Merkblatt ist der Perimeter 
für das betroff ene  Gebiet ersichtlich. Das Merkblatt und der 
defi nierte Perimeter sind auf den Fall eines Ereignisses aus-
gerichtet. 

Die Notfallplanung muss über die gesamte Projektdauer 
weiterentwickelt und aktualisiert werden. Sie wurde 2019 
massgeblich durch die Auswurfzonen des Explosionsun-
glücks geprägt. Insbesondere in nördlicher Richtung haben 
die Zonen des möglichen Auswurfs aus dem ehemaligen 
Bahnstollen zu einer grossen Ausdehnung des Perimeters 
geführt. Unter Berücksichtigung der Auswurfzonen aus der 
Risikoanalyse VBS 2022 muss der Perimeter auch in südli-
cher und östlicher Richtung geringfügig vergrössert werden. 
Die Anpassung ist im Wesentlichen damit begründet, dass 
die Hauptmenge der Munitionsrückstände im südlich liegen-
den Bereich der Anlage und im südlichen Sackstollen ver-
mutet wird. Mit dem späteren Ausbau der Anlage wurden in 
südlicher Richtung neue Stollen gebaut, durch die heute 
neue und zusätzliche Auswurfzonen entstehen können. 

Der neu defi nierte Evakuationsperimeter wurde durch das 
VBS zusammen mit dem BAFU und der kantonalen Störfall-
fachstelle defi niert. 

Evakuationsperimeter

Der Evakuationsperimeter hat eine Fläche von rund 120 Hek-
taren. Er umfasst den Anlageperimeter der ehemaligen 
 Munitionsanlage, der sich überwiegend im Eigentum des 
Bundes befi ndet. Ebenfalls in diesem Perimeter liegen 
Grundstücke der Gemeinde Kandergrund und der BLS sowie 

die Nationalstrasse Frutigen-Kandersteg, aber auch den 
Steinbruch der Firma Vigier sowie Liegenschaften und 
 Parzellen von rund 100 privaten Eigentümerinnen und 
 Eigentümern.

Der Evakuationsperimeter muss bei einem Ereignis oder 
bei einer angeordneten Evakuierung verlassen werden. 
Er kann aber unter Aufl agen genutzt werden.

Sicherheitsperimeter

Im Sicherheitsperimeter ist der dauernde Aufenthalt von 
unbeteiligten Dritten aufgrund der Risiken unzulässig. Die 
betroff enen Bewohnerinnen und Bewohner dieses Perime-
ters müssen während der Dauer der Räumungsarbeiten 
 umgesiedelt werden. Deshalb erfolgen im Sicherheitsperi-
meter nötigenfalls Enteignungen. Im Sicherheitsperimeter 
befi nden sich rund 50 Gebäude, wovon etwa die Hälfte 
 bewohnt sind. Darunter sind auch Landwirtschafts- und Ge-
werbebetriebe. Damit die landwirtschaftlichen Nutzfl ächen 
weiter bewirtschaftet werden können, wird es für die Land-
wirtschaftsbetriebe spezifi sche Betriebskonzepte geben, 
welche die jeweilige Gefahrenexposition berücksichtigen.

Im Sicherheitsperimeter wird ebenfalls die Infrastruktur 
für die Entsorgung der Munitionsrückstände errichtet, um 
zusätzlichen Flächenbedarf für die sicherheitsrelevanten 
Infrastrukturen zu vermeiden.

Anlageperimeter

Der Anlageperimeter umfasst den Nahbereich des ehemali-
gen Munitionslagers und ist von der Räumung der Muniti-
onsrückstände unmittelbar betroff en. Zwecks Freilegung 
des verschütteten Bahnstollens sollen der Schuttkegel 
 sowie die Fluh abgebaut werden. Dazu ist eine Waldrodung 
erforderlich. Aus Sicherheitsgründen ist der Anlageperime-
ter gegen den Zutritt von Unbefugten zu schützen.
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Abgestufte Gefahrenzonen und die Defi nition eines Sicherheitsperimeters machen es möglich, dass nicht alle Bewohner Mitholz verlassen müssen.  
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Abfall- und altlastenrechtliche Beurteilung

In den Munitionsrückständen im verschütteten Bahnstollen 
und im Schuttkegel vor der Anlage besteht ein grosses 
Schadstoff potenzial. Materialproben zeigten, dass das 
 Gesteinsmaterial im Bahnstollen mit Detonationsrückstän-
den durchsetzt ist. Festgestellt wurden namentlich Belas-
tungen durch Schwermetalle wie Quecksilber, Blei, Zink und 
Antimon sowie durch Sprengstoff rückstände. In den Klüften 
über dem Bahnstollen sowie im Schuttkegel vor der Anlage 
wurden ebenfalls lokal begrenzte Schadstoffb  elastungen 
festgestellt. Punktuelle Bodenproben in den Baustellen-
bereichen der Nationalstrasse, der Bahngalerie der Lötsch-
berg-Bergstrecke sowie der Projektinfrastrukturen zeigten, 
dass in einzelnen Bereichen ebenfalls der Boden mit Schad-
stoff en belastet ist. Weitere Untersuchungen und Analysen 
sind erforderlich.

Die Schadstoff e werden nur langsam freigesetzt. Die Quali-
tät des Grund- und Oberfl ächenwassers wird in einem 
 umfassenden und an die Projektbedingungen angepassten 
Monitoring überprüft. Bisher werden unbedenkliche Schad-
stoffk  onzentrationen gemessen. Deshalb besteht aufgrund 
der heutigen Kenntnisse für das ehemalige Munitionslager 
Mitholz aus altlastenrechtlicher Sicht keine Sanierungs-
pfl icht. Wegen der komplexen geologischen und hydrologi-
schen Verhältnisse kann die Freisetzung von Schadstoff en 
im zerklüfteten Untergrund aber nicht mit abschliessender 
Sicherheit überwacht werden. Mit den geschätzten rund 
3500 Bruttotonnen Munitionsrückständen besteht ein 
 grosses Schadstoff potenzial. Obwohl aktuell eine geringfü-
gige Freisetzung von Schadstoff en gemessen wird, kann die 
Freisetzung grösserer Mengen nicht ausgeschlossen werden 
– namentlich als Folge eines Explosionsereignisses. Wegen 
der Rahmenbedingungen im oberen Kandertal ist den 

Schutzgütern – insbesondere den Grundwasserströmen – 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Deshalb wird der 
Standort im Kataster der belasteten Standorte des VBS als 
«überwachungsbedürftig» geführt.

Gemäss der Abfallverordnung vom 4. Dezember 2015 (VVEA; 
SR 814.600) darf höchstens schwach verschmutztes Abbau- 
und Aushubmaterial für die Wiederauff üllung oder für Ter-
rainveränderungen verwendet werden. Stärker verschmutz-
tes Abbau- und Aushubmaterial muss, soweit technisch und 
wirtschaftlich sinnvoll, behandelt werden (z. B. mit einer 
 Bodenwaschanlage). Nicht reinigungsfähiges Material und 
die Rückstände aus dem Behandlungsprozess müssen ent-
sprechend ihrem Belastungsgrad umweltkonform in geeigne-
te Anlagen gebracht oder entsorgt werden. Dementspre-
chend müssen die Qualität des Abbau- und Aushubmaterials 
im Bauablauf laufend überprüft und die Materialbehandlung 
in Abhängigkeit von der Verschmutzung angepasst werden. 

Als Eigentümer des ehemaligen Munitionslagers Mitholz ist 
der Bund gemäss der StFV verpfl ichtet, Sicherheitsmass-
nahmen zur Senkung der Risiken umsetzen. Mit diesen 
Massnahmen müssen insgesamt 1 bis 1,5 Millionen Kubik-
meter Aushub- und Ausbruchmaterial sowie Boden verar-
beitet werden. Gemäss den Vorgaben der VVEA muss das 
verschmutzte Material im Rahmen der Bauarbeiten über-
prüft, gereinigt, normenkonform zwischengelagert, verwer-
tet oder zur konformen Entsorgung weggeführt werden. Mit 
der Entfernung der Munitionsrückstände und der Behand-
lung des Ausbruch- und Aushubmaterials sowie des Bodens 
wird das Schadstoff potenzial beseitigt, weshalb die Räu-
mung auch aufgrund der Altlastensituation als sinnvolle 
Massnahme betrachtet werden kann. 

Im Bereich der Trümmerwurfzonen aus dem Ereignis 1947 wurden Munitionsrückstände über den Talboden verteilt.
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Beurteilung der Projektrisiken

5  Eintretenswahrscheinlichkeit: sehr unwahrscheinlich (≤ 1%), unwahrscheinlich (1% ≤ 2%), selten (2% ≤ 10%), möglich (10% ≤ 33%), wahrscheinlich (33% bis ≤ 50%), 
sehr wahrscheinlich (50% < 100%).

Risikomanagement

Angesichts der Grösse und Komplexität des Projekts ist ein 
wirksames Risikomanagement von grosser Bedeutung. Die-
ses ist als zentrales Führungsinstrument der Projektsteue-
rung und -führung verankert. Es ermöglicht, Probleme und 
Gefahren bei der Umsetzung frühzeitig zu orten, und dient 
den Verantwortlichen als Grundlage, um rechtzeitig geeig-
nete Massnahmen zur Sicherung des Projekterfolgs zu 
 treff en. Die Abwicklung des projektbezogenen Qualitäts- 
und Risikomanagements auf Stufe Projekt wird im Risiko-
managementplan beschrieben. Darin wird auch das Zusam-
menspiel mit dem Risikomanagement in den Teilprojekten 
festgelegt: Das Risikomanagement der Teilprojekte basiert, 
wenn möglich, auf den etablierten Risikomanagement-
strukturen der jeweiligen Verwaltungseinheiten. Es umfasst 
die teilprojektspezifi schen Risiken und Massnahmen (z. B. 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden während des Stras-
senbaus gewährleisten). Die spezifi schen Risikokosten der 
Teilprojekte sind in diesen eingerechnet. Wesentliche Risi-
ken in den Teilprojekten werden in das Risikomanagement 
des Projekts aufgenommen. 

Standortbezogene Risiken

Das VBS kann auf umfangreiche Erfahrungen aus Räumun-
gen von Munitionslagern und Schadenplätzen im Ausland 
zurückgreifen. Wegen der einmaligen Standortfaktoren 
weist das Projekt Mitholz dennoch erhebliche Risiken auf, 
insbesondere weil:
 – Bereiche von Mitholz, die Nationalstrasse sowie die 

Lötschberg-Bergstrecke der BLS im Gefahrenbereich 
 liegen und somit das Potenzial für eine schwere Schädi-
gung von unbeteiligten Dritten besonders gross ist,

 – weiterhin grosse Unsicherheiten bestehen bezüglich 
 genauer Lage, Zustand und Menge der Munition im ver-
schütteten Bahnstollen; diese Unsicherheit wird erst 
nach Öff nen des Bahnstollens kleiner – voraussichtlich 
nach 2032,

 – mit der unstabilen Fluh, dem wasserdurchlässigen, 
 karstigen Untergrund und der Grundwassersituation be-

sonders anspruchsvolle geologische und hydrologische 
Verhältnisse vorherrschen,

 – als Folge von Bränden und Explosionen im Bahnstollen, 
in den Klüften und teilweise im Schuttkegel vor der 
 Anlage eine erhebliche Belastung durch Schadstoff e, 
z. B. Schwermetalle wie Quecksilber, Blei, Zink und 
 Antimon, sowie durch Sprengstoff rückstände besteht,

 – in Teilbereichen des Projektperimeters erhebliche Na-
turgefahren durch Lawinen, Steinschlag, Hochwasser 
oder Murgänge bestehen und

 – die Arbeiten in engen Platzverhältnissen durchzuführen 
und zusätzlich mit dem geplanten Ausbau des Lötsch-
berg-Basistunnels abzustimmen sind.

Projektbezogene Risiken

Aufgrund der hohen Komplexität des Projekts bestehen Ri-
siken in verschiedenen Kategorien wie beispielsweise Per-
sonenrisiken, wirtschaftliche und rechtliche Risiken, tech-
nologische und Elementarrisiken sowie gesellschaftliche, 
politische und ökologische Risiken. Die Risiken können zu 
Zeitverzögerungen und/oder Mehr kosten führen. 

Eine erste Beurteilung der Risiken auf Stufe Projekt ergab 
folgendes Bild:5. 
 – Einsprachen und Beschwerden: Während der militäri-

schen Plangenehmigungsverfahren und im Rahmen von 
öff entlichen Beschaff ungen ist es wahrscheinlich bis sehr 
wahrscheinlich, dass Einsprachen und Beschwerden zu 
längeren Verfahren und damit zu Verzögerungen führen.

 – Ressourcen: Es ist möglich bis wahrscheinlich, dass die 
ungenügende Verfügbarkeit von Material, Geräten und 
Dienstleistungen sowie qualifi ziertem Personal die Rea-
lisierung der Schutzbauten und Projektinfrastruktur 
und/oder der Munitionsräumung und -entsorgung verzö-
gert.

 – Extremereignisse durch Naturgefahren: Mögliche Mur-
gänge, Hochwasser, Lawinen oder andere extreme Na-
turgefahrenereignisse beeinträchtigen die Projektinfra-
struktur. Die Schadensbehebung verzögert die Arbeiten 
und führt zu Mehrkosten.
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 – Unfälle: Seltene bis mögliche Personenunfälle mit 
schweren Verletzungen oder Todesfolge unterbrechen 
die laufenden Arbeiten für längere Zeit. Zudem können 
Unfälle zu umfangreicheren Arbeitssicherheitsaufl agen 
oder Haftungsforderungen führen.

 – Materialbewirtschaftung: Es ist möglich, dass im gesam-
ten Baustellenbereich grössere Materialmengen oder 
stärker verschmutztes Material (Erdreich, Fels) auftreten 
als erwartet. Dieses Material muss normenkonform 
 behandelt, verwertet oder zur konformen Entsorgung 
weggeführt werden. Nutzungseinschränkungen und 
 Betriebsausfälle müssen entschädigt werden. 

 – Räumung der Munitionsrückstände: Die Bergung der 
Munitionsrückstände im Bahnstollen und im Schuttkegel 
ist wegen deren Lage, Verteilung oder Menge schwieriger 
oder aufwendiger als erwartet. Das Vorgehen bei der 
Räumung muss grundsätzlich angepasst werden. Auf-
grund der konservativen Annahmen in den Risikoanaly-
sen wird das Risiko als unwahrscheinlich eingeschätzt. 
Diese Einschätzung kann aber zum Zeitpunkt der Bot-
schaftserstellung aufgrund der nicht abgeschlossenen 
technischen Untersuchungen nicht überprüft werden. 

 – Unkontrollierte Explosion: Während des Räumungs- 
oder Entsorgungsprozesses ereignet sich eine unkontrol-
lierte Explosion. Dieses seltene Ereignis beschädigt die 
Schutz- und Projektinfrastruktur (z. B. die Überdachung 

der Räumstelle oder die Entsorgungsanlage) oder verur-
sacht Schäden in einem weiteren Umkreis. Die Scha-
densbehebung verzögert die Projektarbeiten und führt 
zu Mehrkosten. Zudem können unkontrollierte Explosio-
nen zu umfangreicheren Sicherheitsaufl agen führen.

 – Abbruch der Räumung: Aus technischen oder Sicher-
heitsgründen kann die Räumung nicht umgesetzt 
 werden, und es wird auf die Option Überdeckung 
 umgeschwenkt. Das Eintreten dieses Risikos wird als 
 unwahrscheinlich bis möglich beurteilt. Je nach Zeit-
punkt des Umschwenkens im Projektverlauf kann dies 
zu Mehrkosten gegenüber der Räumung führen. 

 – Teuerung: Es ist wahrscheinlich, dass die eff ektive Teue-
rung höher ist als die Teuerungsannahmen gemäss Arti-
kel 6 des Bundesbeschlusses für die Bemessung des Ver-
pfl ichtungskredits.

Risikomindernde Massnahmen

Bei nicht tragbaren Risiken werden risikomindernde Mass-
nahmen festgelegt. Massnahmen können das Vermeiden 
der Ursache, das Reduzieren der Eintretenswahrscheinlich-
keit und der Auswirkung oder das Übertragen des Risikos 
auf Dritte sein. Das VBS prüft, in welchem Umfang Risiken 

Informationsveranstaltung in Mitholz
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durch Versicherungen oder beauftragte Firmen abgedeckt 
werden können. Die vorliegende Botschaft enthält folgende 
wesentlichen Massnahmen, um Projektrisiken zu mindern:
 – Betroff ene Bevölkerung schützen: Mit dem Wegzug der 

betroff enen Bevölkerung aus dem Sicherheitsperimeter 
an einen sicheren Ort wird das Risiko einer schweren 
Schädigung der Bewohnerinnen und Bewohner beseitigt.

 – Verkehrsverbindungen aufrechterhalten: Mit den 
Schutzbauten für Strasse und Bahn wird das Risiko einer 
schweren Schädigung der Verkehrsteilnehmenden und 
der Verkehrsinfrastrukturen beseitigt. Zudem wird wäh-
rend der Räumung der Munitionsrückstände die Erreich-
barkeit des oberen Kandertals, des Lötschentals sowie 
allgemein des Kantons Wallis über die Lötschberg-Berg-
strecke sichergestellt. Bis zur Inbetriebnahme des 
Schutztunnels kann mit der Notumfahrung innert fünf 
Arbeitstagen die Erreichbarkeit von Kander steg sicher-
gestellt werden.

 – Notfallmassnahmen sicherstellen: Zur Gewährleistung 
der Sicherheit über die gesamte Projektdauer hinweg 
baut das VBS eine Notfallorganisation auf, welche die 
Überwachung sicherstellt und bei Bedarf erforderliche 
Interventionen auslösen kann. 

 – Projektinfrastruktur schützen: Die Projektinfrastruktur 
wird so gebaut, dass sie gegen wahrscheinliche Naturge-
fahrenereignisse möglichst gut geschützt ist und unkont-
rollierte Explosionen im Räumungs- und Entsorgungspro-
zess möglichst nur zu lokal begrenzten Schäden führen.

 – Option Überdeckung planen: Die vorsorgliche Genehmi-
gung der Option Überdeckung im bevorstehenden Plan-
genehmigungsverfahren soll im Falle eines Abbruchs 
der Räumung das rasche Umschwenken auf diese Option 
ermöglichen. 

 – Betroff ene einbeziehen: Die Betroff enen werden konti-
nuierlich informiert. Mit den Mitwirkungsverfahren wird 
der Einbezug der Behörden und der Betroff enen sicher-
gestellt. Mit verschiedenen Gremien ist die Abstimmung 
mit den lokalen Behörden, den Betroff enen sowie weite-
ren interessierten Kreisen gewährleistet, so z. B. mit der 
Interessengemeinschaft Mitholz. 

 – Erfahrungen nutzen: Interne und externe Fachleute sind in 
verschiedenen Rollen in die Projektorganisation eingebun-
den. Zudem wird mit vergleichbaren nationalen und inter-
nationalen Projekten und anerkannten Fachleuten ein 
Austausch gepfl egt, um aus deren Erfahrungen zu lernen.

Verschiedene Risiken können nicht vermieden, reduziert 
oder übertragen werden und müssen durch den Bund getra-
gen werden. So muss er zum Beispiel als Anlageninhaber 
Massnahmen ergreifen, um die Risiken nach StFV und 

 WSUME zu reduzieren. Gleichzeitig kann er die fi nanziellen 
Risiken, die bei den Räumungsarbeiten auftreten, nicht 
oder nur begrenzt durch eine Versicherung mindern. In 
 Zusammenarbeit mit der EFV wird eine Marktanalyse zur 
Versicherbarkeit der Risiken erstellt, mit welcher auch 
 alternative Versicherungsmodelle geprüft werden. 

Projektchancen

Neben den beschriebenen Risiken können sich auch 
 Chancen für einen Zeitgewinn oder Minderkosten ergeben – 
 allerdings in wesentlich geringerem Umfang: 
 – Zeitgewinn durch eine schnellere Räumung zum Beispiel, 

weil Lage, Menge und Verteilung der Munition vorteil-
hafter sind als angenommen; 

 – Minderkosten für den Bund, weil während des Projekts 
verarbeitetes Material (Gestein, Wertstoff e) sowie die vom 
VBS erworbenen Liegenschaften verkauft werden können.

Fazit

Die Risikosituation des Projekts widerspiegelt sich im 
 Verpfl ichtungskredit für die Räumung des ehemaligen 
 Munitionslagers, indem explizit eine Reserve für Projekt-
risiken vorgesehen ist. 

Zum Zeitpunkt der Botschaftserstellung hatte die Planung 
in den Teilprojekten noch nicht den Reifegrad eines Bau-
projekts mit Kostenvoranschlag und einem ausgebauten 
 Risikomanagement. Dementsprechend ist das Risikoma-
nagement noch nicht vollständig etabliert und lückenlos. 
Der übliche Reifegrad kann für die Schutzbauwerke erst 
nach Abschluss der Planung gegen Ende 2024 und für die 
weiteren Massnahmen ab 2031 erreicht werden. Mit dem 
Kreditbeschluss konnte aber nicht bis dahin zugewartet 
werden. Der Wegzug der durch die Schutzbauten Bahn und 
Strasse betroff enen Bewohnerinnen und Bewohner musste 
früher abgeschlossen sein. Für die Planung, Bewilligung 
und Realisierung der Ersatzbauten benötigen die Betroff e-
nen mindestens zwei Jahre. 

Aus diesem Grund beantragt der Bundesrat dem Parlament 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt einen Verpfl ichtungskredit 
für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz, 
im Wissen um die noch grossen Unsicherheiten und Pro-
jektrisiken. 
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Bahn  
Durchschnittlich ca. 2100 Fahr gäste 
in 34–44 Reisezügen pro Tag (Wochentags, 
saisonal und aufgrund Umleitungen 
schwankend). Zusätzlich Güterzüge.

Streusiedlung Mitholz   
144 Bewohner (Stand 2021)

Einzigartige, komplexe Situation  
Das ehemalige Munitionslager befi ndet sich 
unter der markanten Fluh, in unmittelbarer 
Nähe der Streusiedlung Mitholz. Mit der 
Lötschberg-Bergstrecke und der National-
strasse führen vielbefahrene Verkehrsachsen 
direkt an der Anlage vorbei. Die Fluh über der 
Munition ist einsturzgefährdet und der Un-
tergrund birgt eine sensible Grundwassersi-
tuation. 
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Oberfl ächengewässer 
Rotbach, Stägebach, Allmibach, 
Bruchgräbli, Kander

Nationalstrasse  
 ca. 6500 Fahrzeuge pro Tag, 
Spitzenzeiten mit 900–1000 
Fahrzeuge pro Stunde.

Ehemaliges Munitionslager Mitholz   
Einsturzgefährdete Fluh über der 
Munition. Anspruchsvolle Geologische 
Situation, instabiler Dreispitz, Klüfte. 
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Gesamtkonzept 
der Räumung
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Bereits realisierte Sofortmassnahmen

Empfehlungen der Fachleute aus der 
 Risikoanalyse
Aufgrund der Risikoanalyse 2018 hat das VBS eine Reihe 
von Sofortmassnahmen umgesetzt: Die Nutzung der 
 Truppenunterkunft wurde eingestellt, das Lager der Armee-
apotheke an einen neuen Standort verschoben, und auf die 
Realisierung eines neuen Rechenzentrums in Mitholz wurde 
verzichtet. Weiter hat das VBS bauliche Sicherungsmass-
nahmen getroff en, um den Zugang zur Anlage für Unbe fugte 
zu verhindern.

Im Frühjahr 2019 hat das VBS ein Mess- und Alarmierungs-
system in Betrieb genommen, um risikorelevante Verände-
rungen zu erkennen und bei Bedarf Bevölkerung und Behör-
den zu alarmieren. Über 60 Sensoren überwachen die An-
lage. Fachleute können über ein Portal die aktuellen Mess-
werte einsehen und werden bei defi nierten Abweichungen 
sofort alarmiert. Eine direkte Alarmierung der Bevölkerung 

erfolgt im Einvernehmen mit Kanton und Gemeinde – etwa 
im Fall eines mutmasslichen Brandes in der Anlage – bei 
Überschreiten vordefi nierter Temperaturen.

Trotz der nicht akzeptablen Risiken gaben die Fachleute in 
der Risikoanalyse VBS 2018 keine Empfehlung ab, wonach 
die Bevölkerung Mitholz unmittelbar verlassen müsste oder 
die Verkehrsträger gesperrt werden müssten. Mit der Instal-
lation des Mess- und Alarmierungssystems können die 
 Risiken besser überwacht sowie bei Bedarf vorsorglich die 
Evakuierung der Bevölkerung und die Sperrung der Strasse 
und Bahn ausgelöst werden. Insgesamt bleiben die Risiken 
aber im nicht akzeptablen Bereich. Dennoch vertritt das 
VBS die Ansicht, dass es trotz der nach wie vor grossen 
 Unsicherheiten zum heutigen Zeitpunkt nicht verhältnis-
mässig wäre, eine unmittelbare Evakuierung bzw. Umsied-
lung der Bevölkerung oder Sperrung der Verkehrsträger ins 
Auge zu fassen. Auch das BAFU hat bisher keine dahinge-

Sensoren des Mess- und Alarmierungssystems überwachen das Innere der Anlage sowie die Felsformation der Fluh. 
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Das Projekt zur Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz ist in folgende Hauptphasen gegliedert: 

Schutzmassnahmen und Vorbereitung der Räumung

In dieser Phase ist der Bau des Schutztunnels geplant, welcher die Strassenverbindung 
von Frutigen nach Kandersteg und zum Autoverlad ins Wallis sicherstellt. Die neu er-
richtete Galerie soll die Lötschberg-Bergstrecke der BLS schützen. Um diese Schutz-
bauten zu realisieren, müssen erste Häuser bis Ende 2025 verlassen worden sein. 
 Weitere betroff ene Bewohnerinnen und Bewohner im Sicherheitsperimeter müssen ihre 
Häuser bis Ende 2030 verlassen. Ab 2028 beginnt der Rückbau der Fluh. Parallel dazu 
muss die notwendige Infrastruktur für die Räumung und Entsorgung der Munitionsrück-
stände aufgebaut werden.

Räumung und Entsorgung der Munitionsrückstände

Als erster Schritt wird die schützende Felsüberdeckung über dem Bahnstollen abge-
baut. Unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit wird die Räumstelle im Bahnstollen 
mit einer Hallenkonstruktion überdacht, um sie vor der Witterung zu schützen. Für die 
eigentliche Räumung der Munitionsrückstände im Bahnstollen rechnet das VBS mit 
 einer Dauer von sechs Jahren. Gleichzeitig erfolgt die fach- und umweltgerechte Ent-
sorgung der Munition. 

Instandsetzung des Geländes und Wiederbesiedlung von Mitholz

Sobald die Räumung abgeschlossen ist, werden die Projektinfrastruktur und die 
Schutzgalerie der Bahn rückgebaut sowie das Gelände wieder instand gesetzt. Damit 
der Sicherheitsperimeter wieder besiedelt werden kann, sind die erforderlichen Infra-
strukturen wie Zufahrtsstrassen, Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen wieder zu 
 erstellen. Die bestehende Ortsdurchfahrt durch Mitholz wird als Teil des untergeordne-
ten Strassennetzes an die Gemeinde Kandergrund abgetreten. Das VBS wird die für die 
Räumung des ehemaligen Munitionslagers erworbenen Grundstücke nach Abschluss 
der Arbeiten unter Beachtung von Vorkaufsrechten wieder veräussern. 

2023 bis 2025

2026 bis 2032

2033 bis 2040

Ab 2041

Vorausmassnahmen 

Die Vorausmassnahmen, einschliesslich der temporären Verfüllung des verschütteten 
Bahnstollens, haben zum Ziel, das Risiko zu senken, das von den vorhandenen Muniti-
onsrückständen ausgeht. Zugänge und Notausgänge werden mit Stahlbetonpfropfen 
und einem Hochdrucktor verschlossen. Die Hohlräume und Klüfte über dem Bahnstol-
len werden schichtweise mit losem Verfüllmaterial aufgefüllt, damit Felsstürze beim 
Rückbau der verbleibenden und instabilen Fluh kein Gefahrenmoment mehr bieten.
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henden Empfehlungen ausgesprochen. Um die Bevölkerung 
und die Verkehrsträger besser zu schützen, soll das Risiko 
so rasch wie möglich weiter gesenkt werden. 

Notumfahrung
Um im Falle eines Ereignisses die Verbindung nach Kan-
dersteg sicherzustellen, hat der Kanton Bern zusammen 
mit der Gemeinde Kandergrund eine vorsorgliche Planung 
einer einspurigen Notumfahrung erarbeitet und in einer 
Überbauungsordnung genehmigt. Das ASTRA hat die darin 
vorgesehenen baulichen Massnahmen im Jahr 2021 vorbe-
reitet. Gemäss der Überbauungsordnung käme ein Vollaus-
bau der Notumfahrung nur bei einem Ereignis zum Tragen 
und würde innerhalb von fünf Arbeitstagen realisiert.

Notfallplanung
Der Kanton Bern hat für den Fall eines Explosionsereignis-
ses eine Notfallplanung erarbeitet – dies unter Einbezug 
der regionalen Behörden und Partnerorganisationen des 

Bevölkerungsschutzes. Zusammen mit Fachleuten des VBS 
hat das Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär des 
Kantons Bern für die betroff ene Bevölkerung «Empfehlun-
gen zum richtigen Verhalten» erarbeitet und publiziert. 
 Diese Empfehlungen werden überarbeitet. 

Voraus- und Vorbereitungsarbeiten

Angesichts der Risikosituation sollen erste bauliche Mass-
nahmen so rasch wie möglich umgesetzt werden. Dazu 
plant das VBS, die Notausgänge mit Stahlbetonpfropfen 
und die heutige Zufahrt mit einem Hochdrucktor zu ver-
schliessen. Dies würde bei einer Explosion verhindern, dass 
Trümmer aus diesen Portalen geschleudert würden. Die 
Massnahmen sollen bis Ende 2024 umgesetzt werden. Sie 
können das Risiko zwar reduzieren – es bleibt gemäss StFV 
aber weiterhin im nicht akzeptablen Bereich.

Vorausmassnahmen Propfen und Hochdrucktor
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Schutzmassnahmen für die Bevölkerung

Für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz 
muss die im Sicherheitsperimeter wohnhafte Bevölkerung 
ihre Häuser verlassen. Für die Schutzbauten und den Abbau 
der Fluh entstehen Grossbaustellen. Nutzungseinschrän-
kungen, Lärm und Staub sowie Erschütterungen werden die 
in Mitholz verbleibenden Menschen unweigerlich betreff en. 
Über den Sicherheitsperimeter hinaus unterstützt das VBS 
deshalb weiterhin auch alle Bewohnerinnen und Bewohner 
des Evakuationsperimeters, wenn diese einen Wegzug 
 wünschen. 

Schutz vor fi nanziellen Einbussen

Bis Ende 2021 hat das VBS die Liegenschaften im Evakuati-
onsperimeter bewerten lassen. Die Bewertung basierte auf 
einem Schätzerhandbuch, das für die spezifi sche Situation in 
Mitholz erstellt wurde. Bei einer unabhängigen Prüfung hat 
der Hauseigentümerverband des Kantons Bern bestätigt, 
dass die im Schätzerhandbuch festgelegten Liegenschafts-
werte fair sind und dass der bei der Bewertung  vorhandene 
Spielraum zugunsten der Eigentümerschaft  genutzt wurde.

Das VBS wird die Liegenschaften gemäss der «Strategie 
 Erwerb Liegenschaften» erwerben und die Betroff enen 
 entschädigen. Die Strategie wurde mit der EFV und der 
 Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) sowie mit kanto-
nalen Fachstellen abgestimmt. Alle Eigentümerinnen und 
Eigentümer sowie die betroff ene Mieterschaft erhalten eine 
 Inkonvenienz-Entschädigung. Den Eigentümerinnen und 
 Eigentümern von selbstbewohnten Liegenschaften im 
 Evakuationsperimeter gewährt das VBS zusätzlich zum 
Schätzwert der Liegenschaft einen Zuschlag zum Landwert 
und zum Objektwert. Die betroff enen Personen sollen da-
mit eine vergleichbare Ersatzliegenschaft in der Gemeinde 
Kandergrund oder den umliegenden Gemeinden erwerben 
können. Das Ziel sind einvernehmliche Lösungen. Als letzt-
mögliche Massnahme für die Umsiedlung und zur Realisie-
rung der erforderlichen Infrastrukturen wird das Enteig-
nungsrecht in Anspruch genommen (gemäss Art. 1 des 
 Bundesgesetzes vom 20. Juni 1930 über die Enteignung, 
EntG; SR 711 und Art. 126a Abs. 2 des Militärgesetzes vom 
3. Februar 1995, MG; SR 510.10).

Grundstückgewinnsteuer

Der Verkauf der Liegenschaften in Mitholz unterliegt der 
Grundstückgewinnsteuer (vgl. Art. 12 des Steuerharmoni-
sierungsgesetzes vom 14. Dezember 1990, StHG; SR 642.14 
und Art. 126–147 des Bernischen Steuergesetzes vom 
21. Mai 2000, StG; BSG 661.11). Nach Auff assung der ESTV 
und der kantonalen Steuerverwaltung ist auch für den 
 Spezialfall Mitholz keine Ausnahme von diesem Grundsatz 
möglich. Die Steuer wird bei selbstgenutzten Liegenschaf-
ten jedoch aufgeschoben, wenn die Eigentümerschaft den 
erzielten Erlös innert angemessener Frist dafür verwendet, 
eine gleichgenutzte Ersatzliegenschaft in der Schweiz zu 
 erwerben oder zu bauen. Erst bei einer späteren Veräusse-
rung dieser Ersatzliegenschaft ist die Grundstückgewinn-
steuer durch die Eigentümerschaft geschuldet. 

Das VBS entschädigt die Eigentümerinnen und Eigentümer 
so, dass sie mit dem Erlös aus Mitholz eine gleichwertige 
 Ersatzliegenschaft in der Region kaufen können. Das gelten-
de Steuerrecht sieht mit dem Aufschub der Grundstücksge-
winnsteuer eine für alle Parteien annehmbare Lösung vor. Of-
fene Fragen zu besonderen Konstellationen (Wohnrecht, 
Nutzniessung, Generationenhäuser) wurden zwischen dem 
VBS und dem Kanton Bern geklärt. 

Teil-Ortsplanungsrevision 
 Kandergrund

Als raumplanerische Grundlage für die Umsiedlung und 
Wiederansiedlung der betroff enen Bevölkerung werden in 
der Gemeinde Kandergrund im Rahmen der Teil-Ortspla-
nungsrevision die «Sonderzone Mitholz» und die «Besitz-
standszone Mitholz» geschaff en.

Die Sonderzone Mitholz dient der Umsiedlung der Personen, 
die den Sicherheitsperimeter zwingend verlassen müssen 
oder für die ein weiterer Verbleib in Mitholz unzumutbar ist.

Für die Errichtung der erforderlichen Schutzbauten, Infra-
strukturen oder wegen Terrainmodellierungen werden ver-
schiedene Gebäude abgebrochen werden müssen. Weitere 
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Gebäude werden abzubrechen sein, weil deren Weiterbe-
trieb und Unterhalt aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinn-
voll ist. Um den Besitzstand dieser Gebäude zu wahren, wird 
mit der Teil-Ortsplanungsrevision eine «Besitzstandszone 
Mitholz» geschaff en. Diese bezweckt, Mitholz als Streusied-
lung wieder zu besiedeln. Bauten und Anlagen, die als Folge 
von Räumungsarbeiten oder Schutzmassnahmen abgebro-
chen werden müssen, können nach Abschluss der Räu-
mungsarbeiten während einer bestimmten Zeit am gleichen 
Standort oder in der näheren Umgebung wieder aufgebaut 
werden – unter der Voraussetzung, dass keine überwiegen-
den öff entlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. 

Zukünftige Anpassungen der bau- und raumplanungsrecht-
lichen Grundlagen könnten die spätere Wiedererrichtung 
von heute legalen Bauten erschweren, die im Verlauf des 
Räumungsprojekts abgebrochen werden müssen. Damit die 
Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit gewahrt sind, kann 
aus Sicht des Bundes in der Ortsplanung von Kandergrund 
festgehalten werden, dass zukünftige Baugesuche für die 
Wiedererrichtung solcher abgebrochenen Bauten (z. B. bei 
Nutzung des Grundstücks für temporäre Infrastruktur zur 
Räumung und Entsorgung der Munitionsrückstände) im 
 Sinne der Besitzstandsgarantie gleich beurteilt werden wie 
Baugesuche für Ersatzneubauten für noch existierende 
 Gebäude. Als Basis für die Beurteilung dient das Gebäude-
inventar, welches das VBS im Jahr 2021 erstellt hat.

Unterstützung der Bevölkerung, des 
Gewerbes und der Landwirtschaft

In Zusammenarbeit mit den Fachstellen des Kantons wird 
das VBS die betroff enen Bewohnerinnen und Bewohner in 
verschiedenen Lebensbereichen bedarfsgerecht unterstüt-
zen. Betroff ene Gewerbebetriebe werden in ihrer betriebli-
chen und fi nanziellen Planung ebenfalls unterstützt.

Im gesamten Projektperimeter werden gemeinsam mit der 
zuständigen kantonalen Fachstelle INFORAMA Betriebskon-
zepte für die betroff enen Landwirtschaftsbetriebe erstellt. 
Es gilt, die Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung im Evakuationsperimeter zu defi nieren. 
Die betroff enen Betriebe werden fachlich und fi nanziell un-
terstützt. Das VBS ist bestrebt, Ersatzfl ächen ausserhalb 
des Evakuationsperimeters bereitzustellen und damit Be-
triebsausfälle auszugleichen. Es wird bei Bedarf die erfor-
derlichen Realersatzfl ächen erwerben und bereitstellen. 

Übersicht Termin- und Meilensteinplanung
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Schutzmassnahmen für 
 Nationalstrasse und Bahn

Schutztunnel Strasse
Die Verbindung Spiez – Frutigen – Kandersteg gilt seit dem 
1. Januar 2020 als Nationalstrasse 3. Klasse und ist somit 
Teil des Nationalstrassennetzes. Damit ist das ASTRA als 
 Betreiber der Nationalstrasse N06 verantwortlich, die Verfüg-
barkeit dieser Strassenverbindung jederzeit sicherzustellen. 
Gemäss der Risikoanalyse VBS 2022 muss die Nationalstras-
se während der Räumung des ehemaligen Munitionslagers 
vor den Auswirkungen einer Explosion geschützt werden.

Der Bundesrat hat am 4. Dezember 2020 beschlossen, dass 
die nördliche Verlängerung des bestehenden Lawinen-
schutztunnels Mitholz weiterverfolgt werden soll. In einem 
weiteren Schritt hat das ASTRA die Linienführung im Auf-
trag des VBS optimiert. Insgesamt wurden zwölf Varianten 
erarbeitet und bewertet. Die Varianten wurden anhand der 
sogenannten Nachhaltigkeitsindikatoren für Strasseninfra-
strukturprojekte (NISTRA) beurteilt. Diese berücksichtigen 
gleichwertig die Nachhaltigkeitsdimensionen «Gesell-
schaft», «Wirtschaft» und «Umwelt». 

Die vorgeschlagene Variante mit der Linienführung östlich 
des Bahnhofs Blausee-Mitholz hat sowohl in der Beurtei-
lung als auch in der Sensitivitätsanalyse am besten abge-
schnitten. Sie zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass 
das besiedelte Gebiet der Streusiedlung Mitholz am wenigs-
ten betroff en ist. Diese Linienführung fügt sich am besten 
in das bestehende Natur- und Landschaftsbild ein. Der 
 Bereich vor dem ehemaligen Munitionslager muss für die 
Räumung ohnehin schichtweise abgetragen werden. Mit der 
vorgeschlagenen Linienführung und einer zeitlichen Staff e-
lung der Flächenbelegungen durch das Projekt kann der 
Baustellenbereich so klein wie möglich gehalten werden. 
Zusätzlich kann ein wesentlicher Teil des Schutztunnels mit 
einer bergmännischen Tunnelbauweise realisiert werden. 
Mit dem teilweisen Untertagbau können die Flächenbean-
spruchung sowie die Emissionen durch die Baustelle mass-
geblich reduziert werden.

Der Schutztunnel Strasse gliedert sich von Süden nach 
 Norden in die nachstehenden Abschnitte: Das Nordportal 
des bestehenden Lawinenschutztunnels muss für die nor-
menkonforme Ausgestaltung auf einer Länge von rund 
85 Metern abgebrochen und neu gebaut werden. Aus lüf-

Situation geplante Schutzbaute Strasse

Visualisierung des Galerieteils des Schutztunnels für die Nationalstrasse
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tungstechnischen Gründen muss der neue Schutztunnel als 
eigenständiges Tunnelbauwerk unabhängig vom bestehen-
den Lawinenschutztunnel konzipiert werden. Deshalb wird 
der Übergang vom bestehenden Lawinenschutztunnel in 
den neuen Schutztunnel auf einer Länge von mindestens 
250 Metern als einseitig off ene Galerie ausgestaltet. Mit der 
weiteren Planung wird geprüft, inwiefern der Übergang 
 zwischen den beiden Tunnelbauwerken optimiert oder nach 
Abschluss der Räumung angepasst werden kann. Die 
 Emissionen aus den Galerie- und Portalbereichen sollen 
maximal reduziert werden. Nach der Galerie folgt auf einer 
Länge von 290 Metern ein Tagbautunnel. Zur Minderung der 
Risiken während der Bauzeit wird der Schutztunnel im Ge-
fahrenbereich vor dem ehemaligen Munitionslager in einer 
angepassten Bauweise erstellt. Die nordseitige Hälfte des 
Schutztunnels kann mit einem bergmännischen Tunnelvor-
trieb durch den felsigen Untergrund gebaut werden. Das 
Nordportal des neuen Schutztunnels bildet schliesslich den 
Anschluss an die bestehende Nationalstrasse.

Der neue Schutztunnel ist Bestandteil der Nationalstrasse. 
Er wird vom ASTRA betrieben werden. Artikel 8a Absatz 2 
des Bundesgesetzes vom 8. März 1960 über die National-

strassen (NSG; SR 725.11) sieht vor, dass bestehende Natio-
nalstrassen ins Eigentum des Kantons übergehen, wenn sie 
durch eine neue Linienführung ersetzt werden. Im vorlie-
genden Fall wird nach Abschluss der Räumungsarbeiten die 
Ortsdurchfahrt durch den Bund instand gesetzt und an die 
zukünftigen Bedürfnisse angepasst. In Absprache mit dem 
Tiefb auamt des Kantons Bern gehen das Eigentum und die 
Zuständigkeit für die Ortsdurchfahrt nach Ende der Räu-
mungsarbeiten direkt an die Gemeinde Kandergrund. Bis 
zum Abschluss der Räumungsarbeiten (ca. 2040) bleibt 
der Bund für die Ortsdurchfahrt zuständig. Der Betrieb und 
Unterhalt sowie die baulichen Anpassungen an die zukünf-
tigen Bedürfnisse der Ortsdurchfahrt sind entsprechend 
Sache des Bundes. Die Finanzierung des Betriebs und 
 Unterhalts sowie der baulichen Anpassungen erfolgt über 
das Räumungsprojekt Mitholz.

Schutzgalerie Bahn
Gemäss Risikoanalyse VBS 2022 ist die Lötschberg-Berg-
strecke der BLS während der Räumung des ehemaligen 
 Munitionslagers vor den Auswirkungen einer Explosion zu 
schützen, da die Risiken nicht tragbar sind. Ohne Schutz-
massnahmen müsste der Personenverkehr auf der Berg-

Visualisierung des als Bahngalerie geplanten Schutzbaus 
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strecke bis zum Abschluss der Räumungsarbeiten während 
rund zehn Jahren eingestellt und durch Busfahrten ersetzt 
werden. Zudem hilft die Schutzgalerie, die Bahnstrecke 
nach einem allfälligen Ereignis off en zu halten.

Im Fokus liegt das Teilstück der Bahn, das durch den 
 Sicherheitsperimeter führt. Im Fall einer Explosion soll 
eine einseitig geschlossene Stahlbetongalerie die Strecke 
vor Trümmern schützen. Die geplante Galerie erstreckt 
sich von der Rotbachquerung beim Bahnhof Blausee-Mit-
holz bis zur Abzweigung der Gleisanschlüsse zum Stein-
bruch Mitholz. Der Bahndamm wird für die Errichtung des 
Galeriebauwerks stellenweise verbreitert. Als zusätzlicher 
Schutz werden die dem ehemaligen Munitionslager zuge-
wandte Galeriewand und die Decke mit einem energie-
absorbierenden Trümmerschutz ausgestattet. Die Galerie 
muss im  zentralen Bereich unmittelbar vor dem ehemaligen 
Muni tionslager den Schutz vor Trümmern bis zum Gewicht 

von 3000 Kilogramm gewährleisten. Für die dem ehemali-
gen Munitionslager abgewandten Bereiche der Schutzgale-
rie wird das Schutzziel halbiert. Die Dimensionen der Gale-
rie werden so gering wie möglich gehalten: in der Höhe, in-
dem die Stromversorgung mit einer platzsparenden De-
ckenstromschiene realisiert wird, in der Länge durch zu-
sätzliche organisatorische und technische Massnahmen, 
um durch eine rechtzeitige Alarmierung zu vermeiden, dass 
ein Zug auf eine mögliche Schadenstelle oder auf Trümmer 
im  ungeschützten Gleisbereich auff ährt.

Die Planung umfasst den Bau, den Betrieb während der 
Nutzungsdauer sowie den Rückbau der Bahngalerie nach 
Abschluss der Räumung. Sowohl der Bau als auch der Rück-
bau der Galerie sollen unter laufendem Bahnbetrieb erfol-
gen. Die gesamten Kosten für Bau, Betrieb und Rückbau der 
Bahngalerie sind im Verpfl ichtungskredit Mitholz einge-
rechnet.

Nase

Dreispitz

Zweispitz

Ansicht der Fluh mit den Felsformationen «Nase», «Dreispitz» und «Zweispitz»
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Visualisierung des Räumbereichs nach Abtrag der Fluh. Der Räumbereich wird mit einer Halle geschützt um Witterungs- 
und schädliche Umwelteinfl üsse zu vermeiden.

Abbau der Fluh und Gelände-
modellierungen

Die Fluh über dem verschütteten Bahnstollen ist einsturz-
gefährdet. Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, muss 
sie vor der Räumung abgebaut werden. Geplant ist ein off e-
nes, schichtweises Verfahren – ähnlich einem Steinbruch. 
Die geologische und topografi sche Situation ist dabei eine 
besondere Herausforderung: Durch die Folgen des Explosi-
onsunglücks 1947 ist die Fluh stark zerklüftet und instabil. 
Die Felsstruktur mit einer überhängenden «Nase» und den 
instabilen Felsformationen «Dreispitz» und «Zweispitz» 
stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.

Für den Abbau muss der Bereich über der Fluh mit beson-
deren Massnahmen erschlossen werden. Die Arbeiten wer-
den Lärm, Staub und Erschütterungen verursachen. Zusätz-
lich braucht es besondere Massnahmen für die Sicherheit. 

Das Projekt erfordert Anpassungen der bestehenden Ter-
raingestaltung und der Bachläufe. Letztere werden an die 
neuen Terrainhöhen angepasst. Naturgefahren vor Ort wie 
Lawinen, Felsstürze, Hangrutschungen, Wassergefahren 
oder Murgänge gilt es bei der Planung zur Räumung der 
 Munitionsrückstände zu berücksichtigen. Dazu sind die 
 Gefahrenkarten im Evakuationsperimeter zu aktualisieren. 

Für wasserbauliche Massnahmen gelten die Vorgaben für 
Projekte gemäss dem Bericht «Hochwasser 2011 – Lokale, 
lösungsorientierte Ereignisanalyse (LLE) Kandertal» des 
Tiefb auamts des Kantons Bern vom März 2014, die nötigen-
falls ergänzt werden. Die Schutzziele gegenüber Naturge-
fahren und das akzeptierbare Risiko sind zu defi nieren. Bei 
zu hoher Gefahr gilt es, planerische, bauliche, technische 
und organisatorische Massnahmen optimal zu kombinieren. 
Die Planung wird hinsichtlich der Naturgefahren eng zwi-
schen dem VBS, dem BAFU und den Umweltfachstellen des 
Kantons Bern sowie mit externen Fachleuten abgestimmt.

Unverschmutztes Abbaumaterial wird vor Ort für spätere 
Terrainmodellierungen zwischengelagert. Sofern technisch 
und wirtschaftlich sinnvoll, wird hochwertiges Abbauma-
terial wiederverwendet. Überschüssiges Material wird im 
Steinbruch eingelagert. Ein umfassender Materialbewirt-
schaftungsprozess wird für den sicheren und korrekten 
 Umgang mit Abbaumaterial sorgen. Für die Materiallogistik 
strebt das VBS eine gute Anbindung an die bestehenden 
Gleisanschlüsse an.
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Räumung und Entsorgung der 
 Munitionsrückstände

Parallel zu den Vorausmassnahmen und Vorbereitungs-
arbeiten werden die Räumfl ächen im Evakuationsperimeter 
mit Detektoren untersucht und identifi zierte Munitions-
rückstände geräumt. Für die Arbeitssicherheit auf den 
 späteren Baustellen werden im gesamten Baustellenbe-
reich die Oberfl ächen detektiert, das Bodenmaterial 
schichtweise abgetragen und triagiert. In dieser Phase 
 rechnet man nicht mit grossen Munitionsmengen. Die ge-
borgenen Munitionsrückstände wird das Kommando KAMIR 
in einem Sprengbunker oder mit mobilen Einrichtungen vor 
Ort vernichten oder in eine geeignete Entsorgungseinrich-
tung transportieren. Für effi  ziente Räumungs- und Entsor-
gungsprozesse wird es Zwischen- und Puff erlager brauchen, 
wobei die aktuellen Lagerungsvorschriften gelten werden.

Bei einem erheblichen Teil der Munitionsrückstände dürfte 
es sich um Explosionsschrott handeln, der keine grosse 
 Explosionsgefahr mehr darstellt. Für die Bemessung der 
Räumung und der Entsorgungsanlage geht das VBS von 
 einer umsetzungsfähigen Munitionsmenge von rund 
1500 Bruttotonnen aus. 

Das Schuttmaterial im verschütteten Bahnstollen wird mit 
geschützten und gehärteten Baumaschinen und Geräten 
geborgen. Bei grosser Gefährdung kommen ferngesteuerte 
Manipulatoren und Baumaschinen zum Einsatz. Das Schutt-
material wird in speziellen Transportbehältnissen bereitge-
stellt und wegtransportiert.

Für die weitere Verarbeitung wird das Schuttmaterial 
 triagiert. Transportsichere Munitionsrückstände werden 
 direkt für die Entsorgung bereitgestellt. Handhabungssi-
chere Munitionsrückstände müssen in einer Trennanlage 
bearbeitet werden, wobei die Zünder von den Wirkteilen 
(Munitionsteile mit Explosivstoff en) abgetrennt werden. 
Nach der Trennung können die Wirkteile mit der transport-
sicheren Munition der Entsorgung zugeführt werden. Die 
Zünder werden aus Sicherheitsgründen vor Ort vernichtet. 

Für die Räumung wird mit einem internen und externen 
Personalbestand von 16 Personen gerechnet. Mobile 
Schutzmassnahmen werden die einzelnen Räumbereiche 
 sichern. Aus Sicherheitsgründen kann trotzdem nicht belie-
big viel Personal eingesetzt werden, weil zwischen den 
Räumbereichen die erforderlichen Sicherheitsabstände 
 einzuhalten sind. Für die Räumung des verschütteten Bahn-
stollens rechnet das VBS mit sechs Jahren. Zur Verkürzung 
der Räumungsdauer und zur Reduktion der Personenrisiken 
im Räumbereich wird ein gestaff elter Schichteinsatz 
 geplant. Die Räumung orientiert sich an den international 
gebräuchlichen Standards, Richtlinien und Reglementen 
für die Kampfmittelräumung. 

Für die Entsorgung wird überprüft, ob die Munition vollstän-
dig vor Ort vernichtet oder ob transportsichere Munition in 
eine geeignete Entsorgungseinrichtung im In- oder Ausland 
transportiert werden soll. Für die Entsorgung in der Schweiz 
steht die Anlage der RUAG in Altdorf (UR) im Vordergrund. 

Bei der Räumung fi ndet sich Munition in unterschiedlichen Zuständen
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Für die Vernichtung von nicht transportsicherer Munition 
und der Zünder muss vor Ort eine Munitionsverbrennungs-
anlage eingerichtet und betrieben werden. Zur Vernichtung 
der vorhandenen Munitionssorten wird die Anlage auf eine 
Menge von zwei Kilogramm TNT-Äquivalent (qTNT) ausge-
legt. Dies erlaubt im Einschichtbetrieb die Vernichtung von 
rund 100 Kilogramm qTNT pro Tag. Aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit wird die Munitionsentsorgung auf diese wahr-
scheinliche Menge dimensioniert. Sollte dennoch eine grös-
sere Munitionsmenge zur Entsorgung anfallen, kann der 
Entsorgungsprozess ausgeweitet (z. B. längere Betriebszeit), 
die Kapazität mit einem zweiten Ofen ausgebaut oder ein Teil 
der transportfähigen Munition zur Entsorgung in eine geeig-
nete Entsorgungseinrichtung im In- oder Ausland transpor-
tiert werden. 

Um sie weiter verarbeiten zu können, müssen grosse Muni-
tionsrückstände mit speziellen Schneideverfahren aufge-
trennt werden. Alternativ wird der Sprengstoff  ausgewa-
schen und dient im Entsorgungsofen weiter als Brennstoff . 
Loser Schutt und Bruchstücke mit Munitionsüberresten 
werden bei Bedarf in einer Trommelanlage zerkleinert und 
in einer Metalltrennanlage triagiert. Metallische Munitions-
rückstände werden aus Sicherheitsgründen in einem Ofen 
thermisch behandelt, bevor sie dem Stoffk  reislauf als 
 Metallschrott zugeführt werden können. 

Der Explosionsschutt wird ebenfalls triagiert. Munitions-
rückstände werden für die Entsorgung ausgeschieden. Das 
Abbaumaterial wird auf Schadstoffb  elastungen untersucht 

und wenn nötig gewaschen. Unbelastetes oder gesäubertes 
Material wird zwischengelagert und zur Terrainmodellie-
rung wiederverwendet.

Bau der Projektinfrastruktur

Die Projektinfrastruktur umfasst die Räumungs- und 
 Entsorgungsinfrastruktur für die Triage, Verarbeitung und 
Entsorgung des Räummaterials bis zur Verwertung oder 
zum Abtransport. Der gesamte Anlageperimeter muss vor 
dem Zutritt unberechtigter Personen geschützt werden – 
er wird zu diesem Zweck vollständig umzäunt. Eine Loge 
wird für die Zutrittskontrolle verantwortlich sein. Für die 
Notfallorganisation ist ein Betriebsgebäude geplant. Zur 
Baustelleninfrastruktur gehören zudem Garderoben, Baubü-
ros, Sanitärräume, Labore, Werkstätten, Lager und Depots. 

Der Anlageperimeter wird mit einer neuen Zufahrtstrasse 
erschlossen. Die Zufahrt erfolgt von Süden her über die 
 bestehende Umfahrungsstrasse des Lawinenschutztunnels. 
Für die Zufahrt werden – soweit möglich und sinnvoll – 
 bestehende Wege ausgebaut. Neben einer allgemeinen 
 Projektinfrastruktur braucht es Installationen für die Ver- 
und Entsorgung (z. B. Energiespeicher wie Gastanks oder 
Abwasserbehandlungsanlagen). Wegen des erwarteten 
 öff entlichen Interesses plant das VBS in sicherer Entfer-
nung zur Räumstelle einen Besucherpavillon. 

Räumprinzip «Stufenabtrag»
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Das VBS will verhindern, dass Schadstoff e aus dem ver-
schütteten Bahnstollen durch Regenwasser ausgewaschen 
werden und in die Umwelt gelangen. Deshalb ist der Bau 
 einer Halle geplant. Diese sogenannte Einhausung der 
Räumstelle erlaubt es, die Arbeitsbedingungen für die Räu-
mung zu optimieren und den Räumungsprozess unabhängig 
von äusseren Einfl üssen zu steuern. Die Arbeitssicherheit 
für das Räumungspersonal hat dabei oberste Priorität. 

Bei der Planung und Realisierung der Projektinfrastruktur 
ist auf einen haushälterischen Umgang mit dem Boden 
 gemäss Artikel 1 RPG zu achten. Nach Abschluss der Räu-
mung wird die nicht mehr benötigte Infrastruktur zurück-
gebaut.

Instandsetzung und Wieder-
besiedlung 

Bei Mitholz handelt es sich um eine klassische Streu-
siedlung. Im Evakuationsperimeter befi nden sich über 
160 Grundstücke, wovon nur gerade zwölf in einer Bauzone 

liegen. Alle weiteren Grundstücke liegen in der Landwirt-
schaftszone. Mit dem Kauf der Liegenschaften gewährt das 
VBS den heutigen Eigentümerinnen und Eigentümern auf 
Wunsch ein Vorkaufsrecht, damit sie ihre Liegenschaften 
nach Abschluss der Räumung wieder erwerben können. 
Dies schaff t Rechtssicherheit für die Wiederbesiedlung und 
die Wiedererstellung der Häuser; für viele der betroff enen 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ist dies die 
Voraussetzung dafür, dass sie dem Verkauf ihrer Liegen-
schaften zustimmen.

Die Voraussetzungen für die spätere Wiederbesiedlung 
 werden mit der Teil-Ortsplanungsrevision Kandergrund 
 geschaff en. 

Die Infrastrukturen für die Erschliessung sowie die Ver- 
und Entsorgung des Sicherheitsperimeters müssen nach 
Abschluss der Räumung für die Wiederbesiedlung wieder-
hergestellt und bei Bedarf angepasst werden. Die erforder-
lichen Massnahmen wird das VBS zu einem späteren Zeit-
punkt planen. 

Die für die Räumung notwendigen Baustellensituationen und Infrastrukturen werden in einem kompakten Bereich zusammengefasst.

Immobilien. Er  darf  ohne vorgaengige ausdrueckliche Er-

vermerk  im Sinne der Verordnung {vom 1. Mai 1990 (Stand
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Option Überdeckung

Das Räumung der Munitionsrückstände erfolgt gemäss den 
allgemein gültigen internationalen Standards zur Räumung 
von Kampfmitteln und mit Einsatz aller verfügbaren Hilfs-
mittel (z. B. ferngesteuerte Geräte). Als Rückfallposition 
wird die Option Überdeckung geplant. Sie kommt dann zum 
Zug, wenn die Räumung technisch oder aus Sicherheits-
gründen nicht umgesetzt oder nicht weiterverfolgt werden 
kann. Oder wenn sich im Verlauf des Projekts herausstellt, 
dass die schädlichen Auswirkungen der Räumung grösser 
sind als deren Nutzen (z. B. wenn schwere Umweltschäden 
zu befürchten wären). Es handelt sich um eine vorsorgliche 
Planung, um Risiken zu reduzieren und die Reaktionszeiten 
bei einem allfälligen Abbruch der Räumung zu verkürzen. 
Damit das VBS auch bei kritischen Entwicklungen jederzeit 
handlungsfähig bleibt, soll die Option Überdeckung als 
Teil des bevorstehenden Plangenehmigungsverfahrens und 
des vorliegenden Kreditbeschlusses vorsorglich genehmigt 
werden. Den Entscheid, auf die Option Überdeckung umzu-
schwenken und auf die weitere Räumung zu verzichten, 
müsste der Bundesrat aber dannzumal nach Anhörung der 
Kantone Bern und Wallis und der interessierten Kreise mit 
einem separaten Beschluss fällen. Kein ausreichender 
Grund für den Abbruch der Räumung und den Wechsel 
auf die Überdeckung wären hingegen Unfälle während der 
Räumungsarbeiten. Bei komplexen Tiefb auprojekten kön-
nen Baustellenunfälle nicht ausgeschlossen werden. 

Das Konzept zur Überdeckung berücksichtigt den heutigen 
Kenntnisstand. Es muss im weiteren Projektverlauf neu 
 beurteilt und geplant werden. Dazugewonnene Erkenntnis-
se wie die tatsächliche Munitionsmenge sowie geologische 
oder hydrologische Verhältnisse können zu einer Anpas-
sung des Konzepts führen – etwa was die Höhe der Überde-
ckung betriff t.

Wegen der off enen Klüfte wäre die Verfüllung der Hohl-
räume eine Voraussetzung der Option. Für die Über -
deckung würde der Schuttkegel vor der Fluh mit zusätzli-
chem  Lockergestein überschüttet. Für die südlichen Sekto-
ren des verschütteten Bahnstollens, wo die grössten Muni-
tionsmengen vermutet werden, müsste die Überdeckung 
bis zu 40 Meter hoch sein. Während der Aufschüttung wür-
de das Umfeld laufend auf ein allmähliches Absenken des 
Bodens überwacht. Die zusätzliche Last der Überschüttung 
könnte Setzungen bis zur geplanten Achse des Strassen-
tunnels verursachen, was jedoch bei der Planung des 
 Strassentunnels berücksichtigt wird. Das Oberfl ächen-
wasser würde gefasst und seitlich abgeleitet, um den Was-
sereintrag zu verhindern. Der Unterlauf des Stegenbach 
würde umgeleitet, wobei der Geschiebesammler auf das 
erforderliche Volumen vergrössert würde. Nach Abschluss 
der Überdeckung würde das Gelände renaturiert. Die ge-
samte Projektinfrastruktur und die Schutzgalerie der Bahn 
würden schliesslich zurückgebaut.
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Kreditantrag und Begründung

Mit der Botschaft hat der Bundesrat den eidgenössischen 
Räten einen Verpfl ichtungskredit in der Höhe von 2,59 Milli-
arden Franken für die Räumung des ehemaligen Munitions-
lagers Mitholz beantragt. Der Verpfl ichtungskredit gliedert 
sich in zwei Tranchen. Er enthält auch Reserven für Projekt-
risiken und die erwartete Teuerung.

Mit der ersten Tranche werden die Voraus- und Schutz-
massnahmen sowie die Vorbereitung der Räumung fi nan-
ziert. Die zweite Tranche dient der Finanzierung der Räu-
mung und Entsorgung der Munitionsrückstände sowie der 
Instandsetzung des Geländes und der Wiederbesiedlung 
von Mitholz.

Die Bundesversammlung hat die erste Tranche mit der Ver-
abschiedung des Bundesbeschlusses freigegeben. Über die 
Freigabe der zweiten Tranche sowie die Aufl ösung der Re-
serve für Projektrisiken soll der Bundesrat entsprechend 
dem Projektfortschritt entscheiden. 

Begründung

Das von den Munitionsrückständen ausgehende Risiko liegt 
gemäss den Beurteilungskriterien der StFV und der WSUME 
im nicht akzeptablen Bereich. Als Eigentümer des ehemali-
gen Munitionslagers Mitholz ist der Bund gemäss der StFV 
verpfl ichtet, Sicherheitsmassnahmen zur Senkung der Risi-
ken umsetzen. Er muss alle zur Verminderung des Risikos 
geeigneten Massnahmen treff en, die nach dem Stand der 
Sicherheitstechnik verfügbar, aufgrund seiner Erfahrung 
 ergänzt und wirtschaftlich tragbar sind (Art. 3 Abs. 1 StFV).

Das Potenzial für schwere Schädigungen liegt in Mitholz 
insbesondere bei der Bevölkerung sowie beim Personenver-
kehr mit der Bahn. Aufgrund der generellen Schadenmini-
mierungspfl icht des Bundes müssen die Risiken vor Beginn 
der Arbeiten an den vermuteten Munitionsnestern auf ein 
akzeptables Mass gesenkt werden. Mit den geplanten 
 Voraus- und Vorbereitungsarbeiten, dem Wegzug der 
 Bevölkerung aus dem Sicherheitsperimeter sowie mit den 
Schutzbauten für Bahn und Strasse wird das Risiko für die 
Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmenden für die Durch-
führung der Räumung gemäss den Kriterien der StFV und 
der WSUME in den akzeptablen Bereich gesenkt. 

Beim Verzicht auf einzelne Massnahmen (z. B. Verzicht auf 
die Schutzgalerie für die Bahn) müssten im Ereignisfall 
 Opfer im betroff enen Bereich bewusst in Kauf genommen 
werden, was aus Sicht des Bundesrates aus moralischen 
Gründen nicht verantwortbar ist. 

Mit der Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz 
will der Bundesrat die von den Munitionsrückständen aus-
gehende Gefahr defi nitiv beseitigen und nicht auf spätere 
Generationen übertragen. Sollte die Räumung technisch 
oder aus Sicherheitsgründen nicht umgesetzt oder nicht 
weiterverfolgt werden können, will der Bundesrat das von 
der Munition ausgehende Risiko mit einer Überdeckung 
 reduzieren, welche als Rückfallebene geplant wird.

Der Bund als Eigentümer der Anlage ist gestützt auf die 
Störfallverordnung verpfl ichtet, mit geeigneten Schutz-
massnahmen das Gefahrenpotenzial in Mitholz zu reduzie-
ren. Aufgrund der generellen Schadenminimierungspfl icht 
sind die Massnahmen so zu planen, dass eine Schädigung 
von Dritten vermieden werden kann. Mit dem Einsatz von 
ferngesteuerten Geräten oder Robotern kann das Risiko für 
das Räumungspersonal reduziert werden. Zusätzlich wird 
die Gefährdung für die Umgebung mit passiven Schutz-
massnahmen (z. B. Splitterschutz) bestmöglich begrenzt. 
Zum Schutz der Bevölkerung sind bei der Arbeit an den 
 Munitionsrückständen die Sicherheitsabstände gemäss 
den geltenden Weisungen und Reglementen einzuhalten. 
Ausgehend von den vorhandenen Munitionsarten stellt die 
unkontrollierte Explosion einer 15cm-Langgranate das 
 gefährlichste Einzelereignis dar. Der Sicherheitsperimeter 
deckt die erforderlichen Sicherheitsabstände ab. Die 
 vermutete Menge von bis zu 3500 Bruttotonnen Munitions-
rückständen kann mit organisatorischen Schutzmassnah-
men wie temporären Evakuierungen oder Sperrungen der 
Strasse und Bahn nicht bewältigt werden, vor allem auch 
aus Gründen eines effi  zienten und fl exiblen Räumungsab-
laufes sowie der erwarteten Emissionen. Aus diesen Grün-
den sind der Wegzug der Bevölkerung aus dem Sicherheits-
perimeter sowie die Realisierung der Schutzbauten für 
Bahn und Strasse nicht zuletzt wegen der Schadenminimie-
rungs- und Sorgfaltspfl icht des Bundes unumgänglich.
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Nach heutigem Kenntnisstand besteht aus altlastenrechtli-
cher Sicht keine Pfl icht, das ehemalige Munitionslager 
 Mitholz zu sanieren. Gemäss Kataster der belasteten Stand-
orte des VBS ist der Standort des ehemaligen Munitionsla-
gers als überwachungsbedürftig eingestuft. In den Grund-
wasserproben werden bisher unbedenkliche Schadstoffk  on-
zentrationen für Schwermetalle und Sprengstoff rückstände 
gemessen. Das von den Munitionsrückständen ausgehende 
Schadstoff potenzial ist gross und die geologischen sowie 
hydrologischen Verhältnisse sind sehr komplex. Mit der 
Entfernung der Munitionsrückstände und der Behandlung 
des Ausbruchs und Aushubmaterials sowie des Bodens wird 
das Schadstoff potenzial beseitigt, weshalb die Räumung 
auch aufgrund der Altlastensituation als sinnvolle Mass-
nahme betrachtet werden kann. 

Mit dem Gesamtkonzept Räumung wird der Gesamtablauf 
bis zur umfassenden Räumung der Munitionsrückstände als 
Einheit geplant. Die Hauptphasen mit den einzelnen Mass-
nahmen sind integrierender Bestandteil und stehen in einer 
gegenseitigen Abhängigkeit. Die Vorausmassnahmen sind 
als Hilfsmassnahmen für die Umsetzung der Räumung kon-
zipiert. So ist namentlich die Verfüllung der Hohlräume mit 
losem Schüttgut als temporäre Massnahmen zur inneren 
Abstützung der Fluh während des Felsabbaus konzipiert. 
Diese wird mit dem Abbau der Fluh wieder abgetragen und 

kann die dauerhafte Stabilisierung der Fluh sowie den 
Schutz vor eindringendem Wasser nicht gewährleisten. 

Die Umsetzung des Gesamtkonzepts Räumung kann bei 
eintretenden Risiken und Kostenüberschreitungen nicht 
ohne Weiteres unter- oder abgebrochen werden. Nament-
lich nach dem Abbau der schützenden Felsüberdeckung 
über dem verschütteten Bahnstollen muss das von den Mu-
nitionsrückständen ausgehende Risiko entweder durch die 
geplante Räumung oder mit der als Rückfallposition ge-
planten Option Überdeckung wieder in den akzeptablen Be-
reich gesenkt werden. 

Für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz 
muss die im Sicherheitsperimeter wohnhafte Bevölkerung 
spätestens 2030 ihre Häuser verlassen, wobei verschiedene 
Häuser für die Realisierung der Schutzbauten für Strasse 
und Bahn bereits bis Ende 2025 zu räumen sind. Für die 
 Planung des Wegzugs ist die betroff ene Bevölkerung auf ei-
nen baldigen Grundsatzentscheid zur Räumung angewiesen. 
Aus diesen Gründen wird zu diesem unüblich frühen Zeit-
punkt und trotz der nach wie vor grossen Planungsunsicher-
heit ein Verpfl ichtungskredit für das gesamte Vorhaben mit 
den ausgewiesenen Reserven für Projektrisiken beantragt.
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Gliederung des Kreditantrages

Aufgrund der Kostenschätzungen (Stand August 2022) 
 werden die Projektkosten wie folgt veranschlagt: 

Mio. Fr.

Räumung des ehemaligen Munitionslagers 
Mitholz:

–  Erste Tranche: Voraus- und 
Schutzmassnahmen, Vorbereitung der 
Räumung

1090

–  Zweite Tranche: Räumung und 
Entsorgung der Munitionsrückstände 
sowie Instandsetzung des Geländes und 
Wiederbesiedlung von Mitholz

740

Reserven für Projektrisiken und die erwartete 
Teuerung

760

Verpfl ichtungskredit 2590

Für die einzelnen Teilprojekte wurden spezifi sche Kosten-
schätzungen mit Angabe der jeweiligen Kostengenauigkeit 
erstellt. Je nach Planungsstand handelt es sich um Kosten-
schätzungen gestützt auf Vorprojekte oder um Grobkosten-
schätzungen basierend auf Machbarkeitsstudien. Die Schät-
zungen bilden den aktuellen Kenntnis- und Planungsstand 
des Projekts ab und enthalten ebenfalls die Mehrwertsteuer. 
Zum Zeitpunkt der Botschaftserstellung hatte die Planung 
in den Teilprojekten noch nicht den Reifegrad eines Bau-
projekts mit Kostenvoranschlag. Dieser Reifegrad kann für 
die Schutzbauwerke erst nach Abschluss der Planung gegen 
Ende 2024 und für die weiteren Massnahmen ab 2031 er-
reicht werden. Dementsprechend wurde für die Teilprojekte 
ein spezifi scher Zuschlag für die Kostenunsicherheit (z. B. 
Kostengenauigkeit nach SIA) von 360 Millionen eingerech-
net. Er ist abgeleitet von der Kostengenauigkeit nach SIA.

Die Kostenschätzung für die erste Tranche beinhaltet eben-
falls die Projektausgaben ab dem 1. Januar 2023 bis zum 
Kreditbeschluss des Parlaments. Diese Ausgaben sind not-
wendig, um Vorausmassnahmen zur Risikoreduktion nach 
StFV und WSUME zu realisieren sowie das militärische Plan-
genehmigungsverfahren zügig vorbereiten zu können. Mit 
fortschreitender Planung und Realisierung können die 
 Tätigkeiten während der ersten und zweiten Tranche weiter 
spezifi ziert und die Kosten genauer geschätzt werden. Es ist 
möglich, dass im Projektverlauf Massnahmen nötig werden, 

die nicht in die Schätzungen eingefl ossen sind – zum Bei-
spiel im Zusammenhang mit der Instandsetzung des Gelän-
des und der Wiederbesiedlung von Mitholz nach Räumungs-
ende. Solche Mehrkosten – wie auch eine höhere Teuerung, 
als heute erwartet wird – würden dem Parlament mit 
 Zusatzkrediten beantragt, sofern sie nicht über die be-
stehende Reserve abgedeckt werden könnten. 

Rund 45 Prozent der Kosten stehen im Zusammenhang mit 
der Räumung und Entsorgung der Munitionsrückstände 
 sowie weitere rund 30 Prozent im Zusammenhang mit den 
Schutzmassnahmen für Bevölkerung, Strasse und Bahn. 
Rund 25 Prozent entfallen auf Projektinfrastruktur und 
 Projektführung.

Der Verpfl ichtungskredit teilt sich wie folgt auf:

Übersicht Verpfl ichtungskredit
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Erste Tranche: Voraus- und 
 Schutzmassnahmen, Vorbereitung 
der Räumung

 – Aufb au und Betrieb einer Notfallorganisation inklusive 
Mess-/Alarmierungssystem

 – Erstellung einer Notumfahrung
 – Voraus- und Vorbereitungsarbeiten
 – Schutzmassnahmen für die Bevölkerung und 

Unter stützung der Bevölkerung sowie der Behörden
 – Schutzmassnahmen für Nationalstrasse und Bahn 
 – Abbau der Fluh und Geländemodellierungen
 – Räumung und Entsorgung der Munitionsrückstände 

im Baustellenbereich und in weiteren Räumfl ächen 
 – Bau der Projektinfrastruktur
 – Planung der Option Überdeckung

Zweite Tranche: Räumung und 
 Entsorgung der Munitionsrückstände 
sowie Instandsetzung des Geländes 
und Wiederbesiedlung von Mitholz 
 – Betrieb einer Notfallorganisation inklusive Mess-/ 

Alarmierungssystem
 – Räumung und Entsorgung von Munitionsrückständen im 

verschütteten Bahnstollen und im Schuttkegel sowie in 
weiteren Räumfl ächen

 – Geländemodellierungen
 – Betrieb und Rückbau von Schutzmassnahmen an der 

Bahn
 – Betrieb und Rückbau der Projektinfrastruktur
 – allenfalls Umsetzung der Option Überdeckung bei 

 entsprechendem Beschluss 
 – Planung der Instandsetzung des Geländes und der 

 Wiederbesiedlung von Mitholz

Reserve für Projektrisiken

Die Reserve für Projektrisiken beinhaltet insbesondere die 
Teuerungsprognose im Umfang von rund 340 Millionen 
Franken über die gesamte Projektdauer. Die Höhe der Re-
serve ist zudem in der beschriebenen Risikosituation be-
gründet. Sie wird aufgrund von Eintretenswahrscheinlich-
keit und Auswirkungen der einzelnen Projektrisiken berech-
net. Die Risiken mit der grössten Kostenfolge betreff en 

wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich eintretende Zeitver-
zögerungen und die  Teuerung sowie das seltene Risiko von 
unkontrollierten  Explosionen, welche die Schutz- und Pro-
jektinfrastruktur beschädigen könnten.

Die im Verpfl ichtungskredit enthaltene Reserve für Projekt-
risiken deckt keine Risiken ab, deren Eintreten sehr un-
wahrscheinlich und deren Auswirkungen sehr hoch wären. 
Nicht abgedeckt sind zum Beispiel: 
 – extreme Naturgefahrenereignisse, die umweltgefährden-

de Stoff e ausschwemmen oder seltener als alle 300 Jah-
re auftreten,

 – wesentlich grössere von den Munitionsrückständen 
 ausgehende Risiken als die konservativen Einschätz-
ungen in der Risikoanalyse VBS 2022,

 – unkontrollierte Explosionsereignisse während der 
 Munitionsräumung, die Schäden in einem weiteren 
 Umkreis von Mitholz verursachen, 

 – Kosten aus Personenschäden mit Todesfolgen oder 
schweren Verletzungen,

 – eine altlastenrechtliche Sanierungspfl icht ausserhalb 
des Baustellenbereichs.

Solche Mehrkosten würden dem Parlament in Form von 
 Zusatzkrediten beantragt, sofern sie nicht innerhalb des 
Verpfl ichtungskredits abgedeckt werden könnten.

Abgrenzung

Die Kosten der Variantenevaluationen und der bereits reali-
sierten Massnahmen sowie für erste Liegenschaftskäufe hat 
das VBS in den Jahren 2018 bis 2022 über bestehende Vor-
anschlags- und Verpfl ichtungskredite fi nanziert. 

Freigabe der Kredittranchen 
und der Reserven

Die erste Tranche soll mit der Verabschiedung des Bundes-
beschlusses zum Verpfl ichtungskredit freigegeben werden. 
Die zweite Tranche und die Reserven sollen entsprechend 
dem Projektfortschritt und den auftretenden Risiken durch 
den Bundesrat freigegeben werden. Zudem wird beantragt, 
dass der Bundesrat Kreditreste aus der ersten in die zweite 
Tranche verschieben kann.



Kostenermitt lung  und Kreditantrag  für  d ie  Räumung |  51

Teuerungsannahmen

Dem Verpfl ichtungskredit liegen je nach Massnahme 
 folgende Indizes zugrunde:
 – Landesindex der Konsumentenpreise vom April 2022 

(103,3 Punkte, Dez. 2020 = 100 Punkte);
 – Schweizerischer Baupreisindex (Baugewerbe total), 

Grossregion Espace Mittelland, vom April 2022 
(109,6 Punkte; Okt. 2020 = 100 Punkte);

 – Schweizerischer Baupreisindex (Tiefb au), 
Grossregion Espace Mittelland, vom April 2022 
(106,9 Punkte; Okt. 2020 = 100 Punkte);

 – Bahnbau-Teuerungsindex vom April 2022
(142,7 Punkte, Okt. 1994 = 100 Punkte);

 – Schweizerischer Wohnimmobilienpreisindex 
(Einfamilienhäuser Gemeindetyp 5) vom 2. Quartal 2022 
(113,2 Punkte, 4. Quartal 2019 = 100 Punkte).

Mangels anderer verlässlicher Werte stützt sich die Teue-
rungsberechnung auf die langjährigen Jahresteuerungen 
des Landesindexes der Konsumentenpreise sowie des 
Schweizerischen Baupreisindexes ab. Es wird mit einer 
 Teuerung von 1,7 Prozent gerechnet.

Sollte der bewilligte Verpfl ichtungskredit die teuerungsbe-
dingten Mehrkosten nicht auff angen können, wird dem 
 Parlament zu gegebener Zeit ein Zusatzkredit beantragt.

Entwicklung seit der Variantenevaluation

Für die Umsetzung der Räumung wurden für die vorliegen-
de Botschaft die gesamten Massnahmen geplant und die 
Kosten erstmals umfassend ermittelt. Im Verpfl ichtungs-
kredit werden gemäss den einschlägigen Vorgaben auch die 
Mehrwertsteuer, die Teuerung und weitere Projektneben-
kosten eingerechnet.

Ende 2020 wurden mit der Variantenevaluation die Kosten 
für die Räumung der störfallrelevanten Munitionsmengen 
im verschütteten Bahnstollen auf 500 bis 900 Millionen 
Franken geschätzt. Das vorliegende Räumungsprojekt ver-
folgt darüber hinaus ein umfassendes Räumungsziel. Der 
Räumungsbereich wurde auf den gesamten Auswurfb ereich 
des Explosionsunglücks 1947 ausgeweitet. Zusätzlich zu 
den störfallrelevanten Grossereignissen im Bereich des 
ehemaligen Munitionslagers wird mit der Ausweitung das 
Risiko im gesamten Auswurfb ereich beseitigt. 

Gemäss den Vorgaben der VVEA muss das verschmutzte 
Material aus dem Bahnstollen, dem Schuttkegel sowie den 
Auswurfb ereichen des Explosionsunglücks von 1947 im 
Rahmen der Bauarbeiten überprüft, gereinigt, normenkon-
form eingelagert und umweltkonform in geeigneten Anla-
gen entsorgt werden. Die entsprechenden Kosten sind nun 
eingerechnet. Zum Schutz der Umwelt vor einem zusätzli-
chen Schadstoff eintrag sollen zusätzliche Schutzmassnah-
men wie eine Leichtbauhalle über der Räumstelle realisiert 
werden. Für die sichere Durchführung der Räumung müssen 
die Räumstelle sowie die zu erstellenden Infrastrukturen 
vor Naturgefahren geschützt werden. Mit diesen zusätzli-
chen Massnahmen wird ebenfalls Mitholz besser vor Natur-
gefahren geschützt. Mit der vorgeschlagenen Linienführung 
der Nationalstrasse kann der bauliche Eingriff  des gesam-
ten Projekts auf eine kleinere Fläche konzentriert und das 
Natur- und Landschaftsbild bestmöglich geschützt werden. 
Der Sicherheit der Räumstelle und des gesamten Räu-
mungsbereichs wird grosses Gewicht beigemessen. 
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Abhängigkeiten
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Koordination mit dem Betrieb und Ausbau 
des Lötschberg-Basistunnels

Gleichzeitig mit der Räumung des ehemaligen Munitions-
lagers Mitholz ist der Ausbau des Lötschberg-Basistunnels 
geplant. Für diese Bauarbeiten wird der Installationsplatz 
Mitholz benutzt. Die Beanspruchung der Flächen im Raum 
Mitholz durch die beiden Projekte ist eng abzustimmen. Die 
Koordination wurde bereits sichergestellt. Dies gilt auch 
hinsichtlich des Rettungskonzepts für den Lötschberg-
Basis tunnel, welches bis zur Inbetriebnahme des ausgebau-
ten Tunnels auf eine permanente Erschliessung des Zu-
gangsstollens Mitholz für die Evakuierung von Reisenden 
angewiesen ist. 

Für den Teilausbau des Basistunnels hat das Bundesamt für 
Verkehr (BAV) am 8. Juni 2022 die Plangenehmigung erteilt. 
Dagegen wurde eine Beschwerde beim Bundesverwaltungs-
gericht eingereicht.

Am 22. Juni 2022 hat der Bundesrat den Vorschlag zum 
durchgehenden Ausbau des Lötschberg-Basistunnels auf 
zwei Röhren mit dem Bahnausbauschritt 2035 in die Ver-
nehmlassung geschickt. Das Parlament entscheidet voraus-
sichtlich 2023 über den Ausbau. Der Baubeginn ist sowohl 
für den Teil- wie für den Vollausbau auf Anfang 2026 geplant.

Beim Teilausbau, welcher lediglich die bahntechnische 
 Ausrüstung der im Rohbau erstellten Tunnelröhre West 
 zwischen Ferden und Mitholz umfasst, müssten Fern- und 
Güterverkehrszüge während acht Monaten über die Berg-
strecke umgeleitet werden. Solche Umleitungen erhöhen 
das Risiko gemäss StFV und WSUME und beeinfl ussen den 
Umfang der Schutzmassnahmen, das Bauprogramm sowie 
den Zeitplan des Projekts Mitholz. Dieses Risiko für den 
Umleitungsverkehr würde sich bei einem Vollausbau mit 
durchgehendem Ausbau auf zwei Röhren gegenüber dem 
Teilausbau reduzieren. Das Risiko, das vom verbleibenden 
Verkehr ausgeht, kann durch technische Massnahmen redu-
ziert werden, etwa durch ein Alarmierungssystem gegen 
Auff ahren auf Trümmerteile. Die Schutzgalerie für die Bahn 
ist für den Personenverkehr in jedem Fall notwendig – 
 unabhängig davon, ob der Teil- oder der Vollausbau des 
Lötschberg-Basistunnels realisiert wird.

Aufgrund der Schnittstellen zwischen dem Räumungspro-
jekt und dem Ausbau des Lötschberg-Basistunnels wurde 
das Projekt mit dem Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur 
Schiene (SIS), abgestimmt.
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Auswirkungen auf Raum und Umwelt

Räumliche Abstimmung im Sachplan 
Militär (SPM)

Die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz 
hat erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt im en-
gen Talboden. Die Grundsätze zur räumlichen Abstimmung 
dieser Auswirkungen wurden im SPM-Objektblatt Mitholz 
parallel zur vorliegenden Botschaft durch den Bundesrat 
behördenverbindlich festgesetzt. Der SPM ist mit dem 
Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene (SIS), abge-
stimmt. 

Teil-Ortsplanungsrevision, Sonder-
zone und Besitzstandzone Mitholz

Parallel zur Projektplanung führt die Gemeinde Kander-
grund eine Teil-Ortsplanungsrevision durch mit zwei Zielen: 
Erstens will sie mit einer «Sonderzone Mitholz» die nötigen 
Baulandfl ächen für den Umzug der Bevölkerung innerhalb 
des Gemeindegebiets verfügbar machen. Zweitens will sie 
mit der «Besitzstandzone Mitholz» die baurechtlichen 
 Voraussetzungen schaff en für den Wiederaufb au der Ge-
bäude.

Umgang mit Natur- und 
 Landschaftswerten

Im Evakuationsperimeter befi nden sich Objekte aus 
 Bundesinventaren wie Trockenwiesen und -weiden, ein 
überregionaler Wildtierkorridor, historische Verkehrswege 
sowie weitere wertvolle Natur- und Landschaftswerte. Die 
geplanten Eingriff e an der Fluh werden diese unweigerlich 
beeinträchtigen. Für die Räumung des ehemaligen Muniti-
onslagers Mitholz werden deshalb Massnahmen nötig, die 
diesem Umstand Rechnung tragen. Im Umgang mit den 
 Natur- und Landschaftswerten orientiert sich das VBS an 
den Festlegungen im SPM-Programmteil 2017, Kapitel 3.5.2. 
Das SPM-Objektblatt Mitholz stellt zudem klar, dass die 
Massnahmen zur Räumung des ehemaligen Munitionslagers 
der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt sind. 

Besonders die grossfl ächige Abtragung von Boden- und 
 Gesteinsmaterial wird sich erheblich auf Natur und Land-
schaft auswirken. Gleiches gilt für die grossen Mengen an 
Aushub- und Ausbruchmaterial, die zwischengelagert oder 
abgelagert werden müssen. Der Abbau des «Dreispitzes» 
und des vorgelagerten Schuttkegels erfordern grossfl ächige 
Rodungen und tangieren Lebensräume von geschützten 
und gefährdeten Arten. Das VBS wird hierfür ein umfassen-
des Ersatzmassnahmenkonzept einschliesslich vorgezoge-
ner Überbrückungsmassnahmen erarbeiten und umsetzen.

Umgang mit Schadstoff en, 
Entsorgung, Grundwasser- 
Monitoring

Die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz 
 erfordert grosse bauliche Eingriff e im Bereich der Anlage, 
grosse Geländeverschiebungen sowie das Errichten von 
 zusätzlicher Infrastruktur (Schutzbauten für Strasse und 
Bahn, Entsorgungsanlage etc.). 

Die Räumung wird so geplant, dass eine Belastung der 
 Umwelt durch die Sprengstoff rückstände, Schwermetalle 
und Brandrückstände verhindert wird. Es müssen Massnah-
men getroff en werden, damit keine Sprengstoff rückstände 
und Schadstoff e aus den Bränden und Explosionen in die 
Umwelt gelangen können. So wird der Räumstellenbereich 
zum Beispiel mit einer Leichtbauhalle vor Witterungsein-
fl üssen geschützt. Bei den Arbeiten müssen grosse Mengen 
von potenziell belastetem Abbaumaterial laufend analy-
siert, triagiert und entsprechend behandelt, gereinigt oder 
entsorgt werden. Hierzu sind mit der weiteren Planung de-
taillierte Materialbewirtschaftungskonzepte zu erstellen. 

Die Qualität des Grund- und des Oberfl ächenwassers wird 
in einem umfassenden und an die Projektbedingungen 
 angepassten Monitoring über die gesamte Projektdauer 
überprüft. Auch der Umgang mit dem auf den Baustellen 
eingesetzten Wasser wird lückenlos überwacht; die fachge-
rechte Entsorgung wird sichergestellt.
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Umgang mit Naturgefahren, 
 Verbesserung der Naturgefahren-
situation

Die Naturgefahrensituation vor Ort gilt es bei der Planung 
und Umsetzung des Projekts zu berücksichtigen. Im Projekt-
perimeter treten insbesondere Hochwasser und Murgänge, 
Felsstürze, Hangrutschungen und Lawinen auf. Diese ge-
fährden zum Teil beanspruchte Flächen und geplante Bau-
ten mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit und Intensität. 

Die grösste Gefahr geht von möglichen Murgängen im 
 Stegenbach aus. Massnahmen zum Schutz der Baustelle 
nehmen grosse Flächen auf dem Schwemmkegel im Süden 
des ehemaligen Munitionslagers in Anspruch. Weitere 
 Bachläufe betreff en in erster Linie die Baustellen für die 
Schutz bauten von Strasse und Bahn. Hier braucht es 
 spezifi sche Schutzmassnahmen. 

Rutschungen und Stürze wirken insbesondere hangnah, 
was ebenfalls lokale Schutzmassnahmen erfordert. Das 

Rutschgebiet Stegenbach, südöstlich der Anlage, tangiert 
das Projekt lediglich am Rande. Es wird während der 
 Bauzeit überwacht. Lawinen können primär die geplante 
Zufahrt zur Baustelle südlich der Anlage gefährden. In 
 Zeiten erhöhter Lawinengefahr muss deshalb damit gerech-
net werden, dass die Zufahrt zur Baustelle temporär ge-
sperrt werden muss. Für den sicheren Betrieb der Baustelle 
wird in jedem Fall ein Sicherheitskonzept Naturgefahren 
ausgearbeitet und umgesetzt. 

Die Naturgefahrensituation sowie die erwarteten Auswir-
kungen des Projekts auf die Umwelt werden sowohl gene-
risch für das Projekt als auch spezifi sch auf die einzelnen 
Teilprojekte bezogen und in ihrem Zusammenwirken beur-
teilt. Aufgrund der heutigen Kenntnisse sind wesentliche 
Gefährdungen durch Naturgefahren zu erwarten. Diesen 
kann aber mit (Schutz-)Massnahmen begegnet werden. Im 
Zuge der Baumassnahmen kann der Schutz vor bestehen-
den Naturgefahren permanent verbessert werden (z. B. 
Murgangschutz mit grösserem Geschiebesammler im Ste-
genbach).
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Volkswirtschaftliche und gesellschaftliche 
Auswirkungen

Das ehemalige Munitionslager Mitholz befi ndet sich an 
 einer für die Kantone Bern und Wallis verkehrstechnisch 
neuralgischen Stelle – sowohl für den Schienen- wie für den 
Strassenverkehr. Die wirtschaftlichen Konsequenzen einer 
Sperrung oder längeren Störung der Verkehrsverbindungen 
wären für beide Kantone sowie für das Kander- und das 
 Lötschental einschneidend.

Die Lötschberg-Bergstrecke der BLS bildet für den öff entli-
chen Verkehr das Rückgrat für die touristische Erschlies-
sung des oberen Kandertals und des Lötschentals. Kan-
dersteg zählt durchschnittlich pro Tag über 1200 Zugreisen-
de, die Haltepunkte auf der Lötschberg-Südrampe zählen 
gemeinsam rund 1000 Zugreisende, und an Wochenenden 
liegen die Zahlen deutlich höher. Die geplante Schutzgale-
rie kann den sicheren Betrieb der Lötschberg-Bergstrecke 
während der gesamten Projektdauer gewährleisten. Stre-
ckensperrungen, die während der Bauphase nötig sind, wer-
den ausserhalb der normalen Bahnbetriebszeiten geplant. 
Damit wird die Bahnerschliessung der Tourismusgebiete im 
Raum Kandersteg, im Lötschental sowie an der Lötschberg-
Südrampe nicht beeinträchtigt. Bei einem Ausfall des 
Lötschberg-Basistunnels steht die Lötschberg-Bergstrecke 
als Ausweichstrecke für den sicheren Betrieb der Lötsch-
berg-Achse zwischen Spiez und Visp zur Verfügung.

Mit dem Schutztunnel für die Nationalstrasse und der 
Bahngalerie für die Lötschberg-Bergstrecke der BLS sind 
die Verkehrsverbindungen zwischen dem Mittelland und 
dem Kanton Wallis über die gesamte Projektdauer sicher-
gestellt. Dies gilt auch für den Autoverlad zwischen Kan-
dersteg und Goppenstein.

Abbau von Hartschotter

Der Rohstoff  Hartstein ist eine bedeutsame Komponente 
für die Funktionsfähigkeit des Strassen- und Schienen-
netzes. In der Schweiz werden heute im wesentlichen 
 Kieselkalk und Flyschsandstein als Hartstein verwendet. 
In den letzten Jahrzehnten kam es in der Schweiz zu Ver-
sorgungsengpässen. Aktuell wird im Steinbruch Mitholz 
und an fünf weiteren Standorten Kieselkalk abgebaut. 
Eine Erweiterung des bestehenden Abbaugebiets im Raum 
Bütschi ist beantragt, aber im kantonalen Richtplan nicht 
festgesetzt. Die Defi nition des Evakuations- und des Sicher-
heitsperimeters beeinträchtigt weder den Abbau von Hart-
stein im bestehenden Steinbruch noch die Erweiterung des 
Abbaugebiets. 

Monitoring der sozialen und 
 gesellschaftlichen Auswirkungen

Aus wissenschaftlicher Sicht stellen die Räumung des 
 ehemaligen Munitionslagers und die damit verbundene 
 Umsiedlung der Bevölkerung eine in der Schweiz einmalige 
Situation dar. In Zusammenarbeit mit der Universität Bern 
werden im Rahmen des Projekts ein unabhängiges Monito-
ring und eine Evaluation der Projektziele im gesellschaftli-
chen und sozialen Bereich aufgebaut. 

Es gibt verschiedene Fragestellungen, welche für die For-
schung von übergeordneter Bedeutung sind und welche in 
weiterführenden Forschungsarbeiten untersucht werden 
sollen. Die Universität Bern wird ein Konzept für weiterfüh-
rende Forschungsarbeiten erarbeiten und bei Institutionen 
der Forschungsförderung separate Anträge für deren Finan-
zierung stellen.
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Anmeldung für den elektronischen Newsletter mit aktuellen Informationen zum Projekt 
www.vbs.ch/newsletter-mitholz

Webdossier zum Projekt «Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz» 
www.vbs.ch/mitholz 
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